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Zusammenfassung für Entscheidungsträger

Globale Bioenergiepolitik für eine nachhaltige 
Entwicklung: Das Leitbild des WBGU

Der beginnende globale Bioenergieboom ist Anlass 
für heftige und stark polarisierte Debatten. Dabei 
stehen unterschiedliche Motivationen wie eine ver-
ringerte Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten 
oder die Nutzung von Biokraftstoffen zur CO2-Emis-
sionsminderung im Straßenverkehr im Vordergrund 
und prägen die politische Agenda. Befürworter argu-
mentieren, dass die Bioenergie angesichts der dra-
matisch steigenden Energienachfrage zu einer gesi-
cherten Energieversorgung und zum Klimaschutz 
beitragen sowie Entwicklungsmöglichkeiten vor 
allem in den ländlichen Räumen von Industrie- und 
Entwicklungsländern schaffen kann. Kritiker halten 
entgegen, dass durch den Anbau von Energiepflan-
zen Landnutzungskonflikte zwischen Ernährung, 
Naturschutz sowie Bioenergie zunehmen werden 
und negative Klimawirkungen wahrscheinlich sind. 
Aufgrund der großen Komplexität und Dynamik 
des Themas, des hohen Maßes an wissenschaftlicher 
Unsicherheit und der Vielzahl von Interessen ist es 
bisher nicht gelungen, eine integrierte Einschätzung 
der Bioenergie als Beitrag zu einer nachhaltigen 
Entwicklung vorzunehmen. Der WBGU möchte zei-
gen, dass und wie eine nachhaltige Nutzung von Bio-
energie möglich ist, die Chancen nutzt und gleichzei-
tig Risiken minimiert. 

Dafür entwirft der Beirat ein integriertes Leitbild, 
das der Politik klare Orientierung für die Bioener-
gienutzung gibt. Richtschnur für diese erforderliche 
Weichenstellung muss nach Ansicht des WBGU die 
strategische Rolle der Bioenergie als Baustein in der 
globalen Energiewende zur Nachhaltigkeit sein. Das 
Leitbild richtet sich an zwei Zielen aus: 
• Erstens soll die Bioenergienutzung einen Beitrag 

zum Klimaschutz leisten, indem sie fossile Ener-
gieträger ersetzt und somit hilft, die Treibhausgas-
emissionen im Weltenergiesystem zu reduzieren. 
Die Speicherbarkeit der Bioenergieträger und ihr 
Einsatz als Regelenergie können einen strategisch 
wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Strom-
versorgung bei einem hohen Anteil von Wind- 

und Solarenergie im Energiesystem von Indus-
trie-, Schwellen- und Entwicklungsländern leisten. 
Langfristig kann Bioenergie in Kombination mit 
Abscheidung und sicherer Einlagerung von CO2 

sogar dazu beitragen, der Atmosphäre einen Teil 
des emittierten CO2 wieder zu entziehen.

• Zweitens kann Bioenergienutzung zur Überwin-
dung der Energiearmut beitragen. Dabei geht es 
zunächst um die Überwindung der traditionel-
len und gesundheitsschädlichen Nutzungsformen 
der Bioenergie in Entwicklungsländern. Deren 
Modernisierung kann Armut reduzieren, Gesund-
heitsschäden vermeiden und den Nutzungsdruck 
auf natürliche Ökosysteme vermindern. Rund 
2,5 Mrd. Menschen haben derzeit keinen Zugang 
zu bezahlbaren und sicheren Energieformen (z. B. 
Elektrizität, Gas) zur Deckung ihrer Grundbe-
dürfnisse. Moderne, aber einfache und kosten-
günstige Bioenergieformen können einen wichti-
gen Beitrag leisten, um die Energiearmut in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern signifikant zu 
reduzieren. 

Die zentrale Botschaft des WBGU lautet, dass die 
weltweit vorhandenen nachhaltigen Potenziale der 
Bioenergie genutzt werden sollten, solange Gefähr-
dungen der Nachhaltigkeit ausgeschlossen werden 
können, insbesondere der Ernährungssicherheit 
sowie der Ziele von Natur- und Klimaschutz. 

Um dieses anspruchsvolle Leitbild umzusetzen, 
muss die Politik ihre Gestaltungsaufgabe wahrneh-
men. Dabei müssen Fehlentwicklungen vermieden 
werden, die eine sinnvolle Nutzung der Chancen 
gefährden. Durch die derzeitigen politischen Rah-
mensetzungen, z. B. falsche Anreize der Klimarah-
menkonvention oder die Quotenvorgaben der Euro-
päischen Union für Biokraftstoffe, werden zum Teil 
sogar Bioenergiepfade gefördert, die zur Verschär-
fung des Klimawandels beitragen. Gleichzeitig darf 
Bioenergie nicht über die Zunahme von Landnut-
zungskonkurrenzen zu einer Gefährdung der Ernäh-
rungssicherheit führen oder die Zerstörung von 
Regenwäldern oder anderen naturnahen Ökosyste-
men auslösen. Bei der Bewertung der Nutzung von 
Energiepflanzen müssen sowohl die direkten als 



auch die indirekten Landnutzungsänderungen ein-
bezogen werden, da sie einen entscheidenden Ein-
fluss auf die Klimabilanz und die Risiken für biolo-
gische Vielfalt haben. Die Nutzung biogener Abfall- 
und Reststoffe birgt dagegen weitaus weniger Risi-
ken für die Landnutzung. 

Die zahllosen möglichen Bioenergienutzungs-
pfade, deren unterschiedliche Eigenschaften und die 
globale Vernetzung ihrer Auswirkungen machen eine 
pauschale Bewertung unmöglich. Für die notwendige 
differenzierte Analyse verwendet der WBGU in sei-
nem Hauptgutachten einen interdisziplinären, syste-
mischen und globalen Blick auf die Bioenergie. Der 
Beirat entwickelt ein Analyseraster, indem er öko-
logische und sozioökonomische Nachhaltigkeitsan-
forderungen an eine Nutzung von Bioenergie defi-
niert, unter Beachtung dieser Vorgaben eine neu-
artige globale Analyse ihrer Potenziale durchführt 
und schließlich mit Blick auf die Zielvorgaben und 
die Kosten eine Bewertung ausgewählter Nutzungs-
pfade in Bezug auf Treibhausgasbilanz und ökologi-
sche Wirkungen entlang des gesamten Lebenszyklus 
vornimmt. 

Auf dieser Basis entwickelt der Beirat Strategien, 
wie in Industrie-, Schwellen- und Entwicklungslän-
dern die Bioenergienutzung als Teil einer nachhal-
tigen Energieversorgung ausgestaltet werden kann. 
Dabei zeigt sich, dass die heute verwendeten moder-
nen Bioenergieformen, insbesondere der Anbau ein-
jähriger Energiepflanzen auf Ackerland zur Pro-
duktion von Flüssigkraftstoffen für den Verkehr, zu 
wenig an den Zielen der Nachhaltigkeit und des Kli-
maschutzes ausgerichtet sind. Vielmehr sollte den 
Nutzungspfaden, die aus Reststoffen oder mehr-
jährigen Energiepflanzen Strom und Wärme erzeu-
gen, der Vorzug gegeben werden. Der WBGU plä-
diert daher für den raschen Ausstieg aus der Förde-
rung von Biokraftstoffen im Verkehrsbereich mittels 
einer schrittweisen Rücknahme der Beimischungs-
quoten zu fossilen Kraftstoffen und stattdessen für 
einen Ausbau der Elektromobilität. 

Bei Vorliegen geeigneter Rahmenbedingungen 
kann die nachhaltige Nutzung von Bioenergie aus 
Energiepflanzen bis etwa Mitte des Jahrhunderts 
eine wichtige Brückentechnologie für den Übergang 
in ein nachhaltiges Energiesystem sein. Bis dahin 
werden voraussichtlich Wind- und Solarenergie so 
stark anwachsen, dass sie in ausreichender Menge zur 
Verfügung stehen. Gleichzeitig werden die Anforde-
rungen an die globale Landnutzung erheblich zuge-
nommen haben, vor allem durch eine wachsende 
Weltbevölkerung mit zunehmend flächenintensi-
ven Ernährungsmustern, durch den steigenden Flä-
chenbedarf für die stoffliche Nutzung von Biomasse 
und nicht zuletzt durch die Auswirkungen des Kli-
mawandels. Als Folge wird in der zweiten Hälfte des 

Jahrhunderts voraussichtlich der Energiepflanzenan-
bau wieder zurückgehen müssen, während die Nut-
zung biogener Abfall- und Reststoffe weitergeführt 
werden kann. Angesichts dieser sich zuspitzenden 
Trends birgt das Problem konkurrierender Landnut-
zung künftiges Konfliktpotenzial, das über das Hand-
lungsfeld der Bioenergie weit hinaus reicht. Daher 
wird globales Landnutzungsmanagement zu einer 
zentralen Zukunftsaufgabe der internationalen Poli-
tik und zur Voraussetzung für nachhaltige Bioener-
giepolitik. 

Zur Steuerung der Bioenergienutzung schlägt der 
WBGU einen globalen Regulierungsrahmen für eine 
nachhaltige Bioenergiepolitik vor, dessen wesent-
liche Elemente ein weiterentwickeltes UN-Klima-
schutzregime mit korrigierten Anreizen, das Setzen 
von Nachhaltigkeitsstandards sowie flankierende 
Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit durch 
Stärkung und Weiterentwicklung internationaler 
Umwelt- und Entwicklungsregime (z. B. Biodiversi-
täts- und Desertifikations konvention) sind. Inner-
halb dieses Rahmens formuliert der Beirat Förder-
strategien, um effiziente, innovative Technologien 
voranzubringen sowie Investitionen in notwendige 
Infrastrukturen zu verstärken und so zur Erreichung 
der beiden Ziele des Leitbilds beizutragen. 

Die Entwicklungszusammenarbeit kann durch die 
Unterstützung länderspezifischer nachhaltiger Bio-
energiestrategien dazu beitragen, das zukunftsfähige 
Bioenergiepotenzial in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern zu mobilisieren, die Energiearmut signi-
fikant zu reduzieren und den Aufbau klimaverträg-
licher Energiesysteme zu stärken. Für Entwicklungs-
länder ist die Stärkung der Handlungskapazitäten 
(z. B. Governance-Kapazitäten zur Entwicklung und 
Umsetzung nachhaltiger Bioenergiepolitik, Monito-
ring-Kapazitäten zu Landnutzungskonflikten sowie 
anwendungsorientierte Forschung zu Bioenergie) 
eine wichtige Voraussetzung für den Einstieg in die 
moderne Bioenergienutzung. Zudem müssen hier 
Strategien für Bioenergie grundsätzlich mit Strate-
gien zur Ernährungssicherung verknüpft werden. 
Dies gilt insbesondere für einkommensschwache 
Entwicklungsländer, die Nettoimporteure von Nah-
rungsmitteln sind. 

Angesichts der großen Chancen und Risiken 
sowie der Komplexität ist Bioenergie in kurzer Zeit 
zu einer anspruchsvollen politischen Regulierungs- 
und Gestaltungsaufgabe geworden, die nur durch 
weltweite Kooperation und internationale Rahmen-
setzung gelöst werden kann. Der WBGU liefert mit 
dem vorliegenden Hauptgutachten Entscheidungs-
hilfen auf dem Weg zu einer differenzierten und 
kohärenten globalen Bioenergiepolitik. 
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1  
Heutige Nutzung und künftige Potenziale der 
Bioenergie

Für einen umfassenden Blick auf die Bioenergie ist 
es notwendig, über den engen Fokus des Anbaus 
von Energiepflanzen zur Erzeugung von Flüssig-
kraftstoffen für den Verkehr hinaus zu denken und 
die Gesamtpotenziale von Bioenergie zu betrach-
ten. Nach Ansicht des WBGU ist für die Analyse 
der Bioenergienutzung eine Einteilung in folgende 
Handlungsfelder geeignet: (1) traditionelle Bioener-
gienutzung, (2) Nutzung biogener Abfall- und Rest-
stoffe, (3) Anbau von Energiepflanzen. 

Heutige Bioenergienutzung ist vor allem 
traditionelle Biomassenutzung 
Moderne Bioenergie spielt heute mit ca. 10 % der 
globalen Bioenergienutzung nur eine kleine Rolle. 
Die viel diskutierten Biokraftstoffe für den Ver-
kehr haben derzeit einen Anteil von lediglich 2,2 %, 
während der Löwenanteil der globalen Bioenergie-
nutzung mit knapp 90 % (etwa 47 EJ pro Jahr) auf 
die traditionelle Bioenergie entfällt: Das ist etwa ein 
Zehntel des heutigen globalen Primärenergieeinsat-
zes. Dabei werden Holz, Holzkohle, biogene Rest-
stoffe und Dung häufig auf ineffizienten Drei-Steine-
Herden verfeuert. Etwa 38 % der Weltbevölkerung, 
meist in Entwicklungsländern, hängen von dieser 
gesundheitsschädlichen Energieform ab. Aufgrund 
der Schadstoffbelastung durch die offenen Feuer 
sterben pro Jahr über 1,5 Mio. Menschen. Durch ein-
fache technische Verbesserungen der Herde kann 
die Gesundheitsgefährdung durch Biomassenutzung 
weitgehend vermieden und gleichzeitig die Effizienz 
um das Zwei- bis Vierfache gesteigert werden. Die 
Modernisierung der traditionellen Bioenergienut-
zung oder ihr Ersatz durch andere, möglichst erneu-
erbare Energieformen stellt daher einen großen und 
in der bioenergie- wie der entwicklungspolitischen 
Debatte vernachlässigten Hebel für die weltweite 
Armutsbekämpfung dar. 

Nachhaltiges Potenzial biogener Abfall‑ 
und Reststoffe 
Der WBGU schätzt das weltweite technische Poten-
zial aus biogenen Abfall- und Reststoffen auf etwa 
80 EJ pro Jahr. Das nachhaltig nutzbare Potenzial ist 
u. a. zur Sicherung des Bodenschutzes bei nur unge-
fähr 50 EJ pro Jahr anzusetzen, wovon etwa die 
Hälfte wirtschaftlich umsetzbar sein könnte. Die wis-
senschaftliche Basis für Abschätzungen des nachhal-
tigen globalen Potenzials der Abfall- und Reststoffe 
ist nur sehr schmal, daher empfiehlt der WBGU wei-
tere Untersuchungen zur genaueren Einschätzung. 

Neue Modellierung des globalen 
nachhaltigen Potenzials von 
Energiepflanzen
Angesichts verfügbarer Potenzialabschätzungen, 
denen unterschiedliche Methoden zugrunde liegen 
und deren Ergebnisse weit streuen, hat der WBGU 
eine neuartige Analyse des globalen nachhaltigen 
Potenzials von Energiepflanzen vorgenommen. Für 
diese Abschätzung wurde ein dynamisches globales 
Vegetationsmodell verwendet. In Szenarien über die 
potenziell verfügbaren Flächen wurden systematisch 
die Nachhaltigkeitsanforderungen berücksichtigt, 
die aus Sicht des WBGU bei einer global integrier-
ten Betrachtung erfüllt sein müssen. So wurden die 
künftigen Flächenanforderungen für Ernährungssi-
cherung und Naturschutz abgeschätzt und die künf-
tig notwendigen Flächen vom Energiepflanzenan-
bau ausgeschlossen. Ferner wurden die Flächen aus-
geschlossen, bei denen die Treibhausgasemissionen 
durch die Umwandlung der Flächen in Ackerland 
erst nach mehr als zehn Jahren durch den aus der 
Atmosphäre aufgenommenen Kohlenstoff kompen-
siert würden, also vor allem Wälder und Feuchtge-
biete. Außerdem wurden verschiedene Klima-, Emis-
sions- und Bewässerungsszenarien untersucht. Aller-
dings ist der Einfluss dieser drei Faktoren gegenüber 
Ernährungssicherung und Naturschutz vergleichs-
weise gering. Insgesamt ergibt sich für das globale 
nachhaltige Potenzial aus Energiepflanzen aufgrund 
der unterschiedlichen Szenarien eine Bandbreite von 
30–120 EJ pro Jahr. 

In Abbildung 1 wird eines der Szenarien darge-
stellt, das eine durchschnittliche Potenzialabschät-
zung repräsentiert. Es ist das technische Potenzial 
abgebildet, das auf nachhaltige Weise produziert wer-
den kann. Dieses Potenzial wird durch Wirtschaft-
lichkeitserwägungen und politische Rahmenbedin-
gungen in den jeweiligen Weltregionen weiter ein-
geschränkt. Der WBGU hat daher eine Analyse der 
Regionen angeschlossen, in denen die Modellierung 
deutliche nachhaltige Bioenergiepotenziale aus-
weist. Zu den Voraussetzungen für eine rasche Rea-
lisierung dieser Potenziale gehören ein Minimum 
an Sicherheit und politischer Stabilität der Län-
der und Regionen, denn signifikante Investitionstä-
tigkeiten in fragilen oder Bürgerkriegsstaaten sind 
nicht zu erwarten. Auch infrastrukturelle und logis-
tische Kapazitäten sowie ein Mindestmaß an Regu-
lierungskompetenz sind notwendig, um Nachhaltig-
keitsanforderungen formulieren und durchsetzen zu 
können.

Vor diesem Hintergrund wurden fünf Regionen 
genauer betrachtet, da in den anderen Gebieten ent-
weder die theoretischen Bioenergiepotenziale eher 
niedrig sind (z. B. Naher Osten und Nordafrika) oder 
die volkswirtschaftliche und staatliche Leistungsfä-
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higkeit absehbar als gegeben betrachtet werden kann 
(z. B. Nordamerika, Europa). Wie die Modellierungs-
ergebnisse zeigen, gibt es in tropischen und subtropi-
schen Breiten beachtliche Potenziale für den nach-
haltigen Anbau von Energiepflanzen. Allein 8–25 EJ 
pro Jahr entfallen auf Mittel- und Südamerika. Im 
Vergleich der Regionen scheinen dort die Chancen 
zur Realisierung des nachhaltigen Bioenergiepoten-
zials auch aus politischen und wirtschaftlichen Grün-
den besonders groß zu sein. Gute Chancen zur Nut-
zung des nachhaltigen Potenzials in einer Größen-
ordnung von 4–15 EJ pro Jahr bestehen außerdem in 
China und angrenzenden Ländern, denn auch dort 
könnten die dazu nötigen Investitionen getätigt und 
entsprechende Kapazitäten aufgebaut werden. Von 
beachtlicher Größe wäre auch das Potenzial auf dem 
indischen Subkontinent (2–4 EJ pro Jahr) und in 
Südostasien (1–11 EJ pro Jahr). Allerdings sind dort 
eine hohe Nutzungsdichte der Flächen und Risiken 
für die Ernährungssicherheit sowie Entwaldung und 
die Erhaltung biologischer Vielfalt besondere Her-
ausforderungen. Eine Realisierung des Potenzials 
von insgesamt etwa 5–14 EJ pro Jahr in Afrika süd-
lich der Sahara ist in vielen Ländern aufgrund von 
fragiler Staatlichkeit oder Staatszerfall unrealistisch. 

In afrikanischen Ländern mit besseren wirtschaftli-
chen und politischen Rahmenbedingungen sollten 
die Optionen für die Erschließung des Potenzials 
genauer untersucht werden. 

Das nachhaltige Potenzial der Bioenergie 
ist signifikant!
Zusammen mit dem Potenzial aus Abfall- und Rest-
stoffen (ca. 50 EJ pro Jahr) schätzt der WBGU das 
nachhaltige technische Potenzial der Bioenergie im 
Jahr 2050 auf insgesamt 80–170 EJ pro Jahr, was 
etwa im Bereich von einem Viertel des derzeitigen 
und unter einem Zehntel des in 2050 zu erwarten-
den globalen Primärenergieeinsatzes liegt. Diese 
Bandbreite stellt allerdings die Obergrenze dar, da 
ein Teil dieses technischen nachhaltigen Potenzials 
nicht umsetzbar sein wird, etwa weil wirtschaftliche 
Erwägungen dagegen sprechen oder weil es in politi-
schen Krisengebieten liegt. Das wirtschaftlich mobi-
lisierbare Potenzial könnte bei etwa der Hälfte des 
nachhaltigen technischen Potenzials liegen. Ange-
sichts dieser Werte sollte die Bedeutung der Bioener-
gie nicht überschätzt werden, aber auch die erwar-
tete Größenordnung ist signifikant und darf ange-
sichts der strategischen Vorzüge der Bioenergie bei 
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Abbildung 1
Potenzialregionen für Bioenergie mit Ländern, die von fragiler Staatlichkeit oder Staatszerfall betroffen sind. Die Karte 
zeigt die räumliche Verteilung möglicher Anbauflächen von Energiepflanzen im Jahr 2050 für ein WBGU-Szenario mit 
geringem Agrarflächenbedarf und hohem Biodiversitätsschutz im unbewässerten Anbau. Ein Pixel entspricht 0,5° x 0,5°. Zur 
Einschätzung der Realisierbarkeit der identifizierten nachhaltigen Bioenergiepotenziale wurde die Governance-Qualität 
einzelner Länder auf Grundlage des Failed State Index (FSI) herangezogen. Die hellrot gefärbten Länder haben einen  
FSI > 90, so dass dort kurz- bis mittelfristig kaum Chancen für eine Realisierung der Potenziale gesehen werden. 
Quelle: WBGU unter Verwendung von Daten aus Beringer und Lucht, 2008 und von Foreign Policy, 2008
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der künftigen Entwicklung der Energiesysteme nicht 
vernachlässigt werden. Die Herausforderung für die 
Politik besteht darin, das nachhaltige und wirtschaft-
lich mobilisierbare Potenzial der Bioenergie auszu-
schöpfen und gleichzeitig durch geeignete Regulie-
rung zu verhindern, dass Fehlentwicklungen eintre-
ten oder Nachhaltigkeitsgrenzen verletzt werden. 

2  
Risiken und Fehlentwicklungen eines 
ungesteuerten Bioenergieausbaus 

Den Potenzialen und Chancen stehen die Risiken 
einer ungesteuerten Bioenergieentwicklung gegen-
über. Durch den vermehrten Anbau von Energie-
pflanzen wird eine weltweit rasant steigende Ener-
gienachfrage mit der globalen Landnutzung ver-
koppelt. Das verstärkt die Nachfrage nach ohnehin 
knapper werdenden landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen und lässt künftige Landnutzungskonflikte wahr-
scheinlicher werden. Es gibt Ökosystemleistungen 
und Produkte, die untrennbar mit der Landnutzung 
und der Erzeugung von Biomasse verknüpft sind und 
nicht substituiert werden können. Dies betrifft z. B. 
die Erhaltung biologischer Vielfalt, die Stoffkreis-
läufe, die Biomasse als Nahrungs- und Futtermittel 
sowie teils auch die stoffliche Nutzung von Biomasse. 
Dagegen kann erneuerbare Energie auch auf Wegen 
bereitgestellt werden, die kaum Landnutzungskon-
flikte auslösen, etwa mittels Wind- oder Solarener-
gie. Risiken entstehen dann, wenn durch den Anbau 
von Energiepflanzen direkte oder indirekte Land-
nutzungskonkurrenzen ausgelöst oder verschärft 
werden, so dass nicht substituierbare Nutzungen der 
Biomasse verdrängt und damit gefährdet werden. 
Bei der Potenzialanalyse des WBGU wurden diese 
Risiken zwar bereits berücksichtigt, aber in der prak-
tischen Mobilisierung dieses Potenzials ist ihre Ver-
meidung eine große Herausforderung für eine nach-
haltige Bioenergiepolitik. 

Risiken für die Ernährungssicherheit 
Um den Nahrungsbedarf einer wachsenden Weltbe-
völkerung zu decken, muss die globale Nahrungsmit-
telproduktion bis 2030 um rund 50 % gesteigert wer-
den. Der künftige Flächenbedarf für die Nahrungs-
mittelproduktion wird dabei nicht zuletzt durch 
den flächenintensiven Ernährungsstil in den Indus-
trieländern bestimmt, der sich zunehmend auf die 
Wachstumsregionen aufstrebender Volkswirtschaf-
ten, wie z. B. China, ausbreitet. Diese Nachfrage wird 
sich nur zum Teil durch eine Erhöhung der Flächen-
produktivität decken lassen, so dass die Agrarflächen 
für Ernährung laut FAO bis 2030 um 13 % ausgewei-
tet werden müssen. Daher ist künftig mit einer deut-

lichen Verschärfung der Landnutzungskonkurrenz 
und demzufolge im Trend mit steigenden Nahrungs-
mittelpreisen zu rechnen. Eine signifikante Zunahme 
des Energiepflanzenanbaus führt zudem zu einer 
engen Kopplung von Energie- und Nahrungsmittel-
märkten. Dadurch werden künftig die Nahrungsmit-
telpreise mit Dynamiken auf den Energiemärkten 
verknüpft, so dass politische Krisen im Energiesek-
tor auch auf die Nahrungsmittelpreise durchschla-
gen würden. Für die etwa 1 Mrd. Menschen, die welt-
weit in absoluter Armut leben, ergeben sich aus die-
sen Zusammenhängen zusätzliche Risiken für die 
Ernährungssicherheit, die von der Politik berück-
sichtigt werden müssen.

Risiken für die biologische Vielfalt 
Die durch den Ausbau der Bioenergienutzung ins-
gesamt verstärkte Nachfrage nach Agrarprodukten 
kann durch die Intensivierung bestehender Produk-
tionssysteme erreicht werden, wodurch die biologi-
sche Vielfalt auf den bewirtschafteten Flächen leidet. 
Die andere Option ist die Erschließung neuer Acker-
flächen auf Kosten natürlicher Ökosysteme, was der-
zeit als wichtigster Treiber für die aktuelle globale 
Krise der biologischen Vielfalt gilt. Dies kann auf 
direkte Weise geschehen, indem beispielsweise tro-
pische Wälder gerodet und die Flächen für Ener-
giepflanzen genutzt werden. Schwieriger zu fassen 
sind die indirekt ausgelösten Landnutzungsänderun-
gen: Wenn Ackerflächen auf den Anbau von Ener-
giepflanzen umgestellt werden, muss die auf diesen 
Flächen vorher erzielte Agrarproduktion auf andere 
Flächen ausweichen. Über den Weltmarkt für Agrar-
güter erhalten diese indirekten Verdrängungseffekte 
häufig eine internationale Dimension. Eine unge-
steuerte Ausweitung des Energiepflanzenanbaus 
würde den Verlust biologischer Vielfalt zusätzlich 
verstärken. 

Risiken für den Klimaschutz 
Die Umwandlung natürlicher Ökosysteme in neue 
Anbauflächen setzt Treibhausgase frei. Es hängt ent-
scheidend von den Landnutzungsänderungen ab, ob 
und welche Treibhausgas einsparungen durch die Nut-
zung von Bioenergie aus Energiepflanzen erreichbar 
sind. Emissionen, die beim Umbruch von Ökosyste-
men mit hohem Kohlenstoffanteil entstehen (etwa 
Wälder und Feuchtgebiete, z. T. auch natürliche Gras-
länder), zerstören in der Regel die Klimaschutzwir-
kung der Bioenergienutzung. Die Nutzung von Ener-
giepflanzen kann dann sogar zu einer Verschärfung 
des Klimawandels beitragen. Bei der Klimabilanz 
von Bioenergie müssen daher sowohl die direkten 
als auch die indirekten Landnutzungsänderungen 
berücksichtigt werden. 
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Risiken für Boden und Wasser 
Bioenergiepfade, bei denen einjährige Energiepflan-
zen auf Ackerland angebaut werden, sind zu wenig 
an den Zielen des Bodenschutzes ausgerichtet. 
Dagegen können einige der mehrjährigen Anbau-
systeme sogar zur Restaurierung degradierter Flä-
chen beitragen. Ob die Kultivierung von Energie-
pflanzen aus Sicht des Bodenschutzes akzeptabel ist, 
hängt zudem von den regionalen agroökologischen 
Bedingungen ab. Auch die Entnahme von Reststof-
fen aus land- oder forstwirtschaftlichen Ökosyste-
men darf nur eingeschränkt erfolgen, da sonst dem 
Boden zu viel organische Substanz und mineralische 
Nährstoffe entzogen würden. Eine ungesteuerte Aus-
weitung des Energiepflanzenanbaus und nicht ange-
passte Anbausysteme können zudem den Nutzungs-
druck auf die verfügbaren Wasserressourcen stark 
erhöhen. Energiepflanzen sind neue Triebkräfte im 
Landnutzungssektor, die künftig möglicherweise 
große, derzeit aber kaum untersuchte Auswirkungen 
auf die Wassernutzung haben können. 

3  
Nachhaltige Bioenergiepfade: Ergebnisse des 
WBGU 

Der WBGU untersucht auf Basis der beiden Ziele 
des Leitbilds eine Reihe wichtiger Bioenergiepfade. 
Es ergibt sich nur dann eine Klimaschutzwirkung 
durch die Nutzung von Bioenergie, wenn die insge-
samt durch Landnutzungsänderungen sowie Anbau 
und Nutzung der Biomasse entstehenden Treibhaus-
gasemissionen geringer sind als diejenigen Emissio-
nen, die bei der Nutzung fossiler Energieträger ent-
stünden. Ein Beitrag zur Überwindung der Ener-
giearmut wird vor allem dann geleistet, wenn durch 
lokal angepasste Technologie die Vorteile der Bio-
energie ausgespielt werden: Sie kann ohne großen 
finanziellen oder technischen Aufwand dezentral 
speicherbare Energie zur Verfügung stellen. 

Produktion von Biomasse für die energetische 
Nutzung: Was ist zu beachten?

Bei der Produktion von Biomasse für die energeti-
sche Verwendung muss zwischen Abfall- und Rest-
stoffen sowie Energiepflanzen unterschieden wer-
den. 

Priorität für die Nutzung von Abfall‑ und 
Reststoffen
Die Nutzung von biogenen Abfall- und Reststoffen 
hat den Vorteil, dass kaum Konkurrenzen zu beste-
hender Landnutzung auftreten. Die Treibhausgas-

emissionen aus Landnutzungsänderungen und 
Anbau entfallen, so dass sich die Klimaschutzwir-
kung im Wesentlichen aus der Konversion in Bio-
energieträger und deren Anwendung im Energiesys-
tem ergibt. Die Sicherung des Bodenschutzes – und 
damit auch des Klimaschutzes – bei der Reststoff-
nutzung sowie die Vermeidung von Schadstoffemis-
sionen müssen dabei gewährleistet sein. Insgesamt 
räumt der WBGU der energetischen Verwertung 
von biogenem Abfall (einschließlich Kaskadennut-
zung) sowie Reststoffen grundsätzlich eine höhere 
Priorität ein als der Nutzung von Energiepflanzen.

Landflächen für den Energiepflanzenanbau
Bei der Nutzung eigens angebauter Energiepflanzen 
ist die Berücksichtigung von Landnutzungsänderun-
gen unverzichtbar. Während Emissionen aus direk-
ten Landnutzungsänderungen über Standardwerte 
quantifiziert werden können, ist dies bei indirek-
ten Landnutzungsänderungen mit großen Unsicher-
heiten verbunden. Der WBGU verwendet eine vor-
läufige Methode für die Berechnung der indirekten 
Effekte, die eine erste grobe Einschätzung erlaubt. 

Der Beirat lehnt die direkte wie indirekte 
Umwandlung von Waldflächen und Feuchtgebie-
ten in Agrarland für Energiepflanzen grundsätz-
lich ab, da sie in der Regel mit nicht kompensier-
baren Treibhausgasemissionen verbunden sowie für 
die biologische Vielfalt und die Kohlenstoffspeiche-
rung im Boden grundsätzlich negativ zu bewerten 
ist. Der Energiepflanzenanbau sollte auf solche Flä-
chen beschränkt werden, deren Umnutzung für die 
Bioenergieproduktion indirekte Landnutzungsände-
rungen möglichst vermeidet. Die durch den Anbau 
insgesamt entstehenden Treibhausgasemissionen 
sollten die CO2-Menge nicht überschreiten, die auf 
der entsprechenden Fläche innerhalb von 10 Jahren 
durch den Energiepflanzenanbau wieder fixiert wer-
den kann.

Der Biomasseanbau auf marginalen Flächen 
(also Flächen mit eingeschränkter Produktions- 
oder Regelungsfunktion) hat den großen Vorteil, 
dass dadurch nur wenig Landnutzungskonkurren-
zen etwa mit der Ernährungssicherung zu erwarten 
sind und daher auch kaum indirekte Landnutzungs-
änderungen ausgelöst werden. Der WBGU kommt 
daher zu dem Schluss, dass vor allem auf marginalem 
Land der Anbau von Energiepflanzen zu fördern ist, 
sofern die Interessen lokaler Bevölkerungsgruppen 
berücksichtigt werden und eine vorherige Bewer-
tung des Naturschutzwerts erfolgt. 

Anbausysteme für Energiepflanzen
Als Kriterien für die Nachhaltigkeit von Anbausyste-
men verwendet der WBGU vor allem die Wirkungen 
auf die biologische Vielfalt und die Kohlenstoffspei-
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cherung im Boden. Bioenergie ist nur dann als nach-
haltige Energie zu bezeichnen, wenn auf den Ernte-
flächen dauerhaft so viel Biomasse nachwächst, wie 
energetisch genutzt wird, wenn also die Bodenfrucht-
barkeit langfristig gesichert werden kann. Nur unter 
dieser Voraussetzung ist auch die Annahme berech-
tigt, dass der von den Energiepflanzen aus der Atmo-
sphäre aufgenommene und gespeicherte Kohlen-
stoff, der bei der energetischen Nutzung in Form von 
CO2 wieder freigesetzt wird, nicht zu einem Anstieg 
der atmosphärischen CO2-Konzentration führt und 
daher nicht als Emission betrachtet werden muss. 
Zusätzlich müssen die unterschiedlichen Flächener-
träge berücksichtigt werden. Nach diesen Maßgaben 
schneiden mehrjährige Anbaukulturen wie Jatro-
pha, Ölpalmen, Kurzumtriebsplantagen (schnell-
wachsende Hölzer) und Energiegräser besser ab als 
einjährige Anbaukulturen wie Raps, Getreide oder 
Mais und sind daher grundsätzlich zu bevorzugen. 
Bei Auswahl geeigneter Anbausysteme kann zusätz-
lich organischer Kohlenstoff in den Boden eingetra-
gen werden, was sowohl die Treibhausgasbilanz als 
auch die Bodenfruchtbarkeit verbessert. 

Wandlung, Anwendung und Einbindung in die 
Energiesysteme: Wie kann Bioenergie am besten 
genutzt werden? 

Auf die Klimaschutzwirkung haben nach der Bereit-
stellung der Biomasse sowohl die Art der Umwand-
lung von Biomasse in anwendbare Produkte wie z. B. 
Gase, Pflanzenöle, Biokraftstoffe oder Holzpellets 
als auch die Art der Anwendung und Einbindung 
in die Energiesysteme, etwa in der Mobilität, in der 
Wärme- oder in der Stromerzeugung, einen wich-
tigen Einfluss. Dieser fällt allerdings in der Regel 
weniger ins Gewicht als die Wirkung durch direkte 
wie indirekte Landnutzungsänderungen beim Anbau 
von Energiepflanzen. Es ist vor allem entscheidend, 
welche Energieträger durch die Biomasse ersetzt 
werden und wie groß die energetischen Verluste im 
Konversionspfad sind. In Industrieländern und auch 
in sich rasch entwickelnden urbanen und industria-
lisierten Regionen von Schwellen- sowie teils auch 
Entwicklungsländern soll sich die Nutzung der Bio-
energie an der Klimaschutzwirkung ausrichten. Für 
die Überwindung der Energiearmut geht es um die 
Modernisierung der traditionellen Bioenergienut-
zung und um den Zugang zu modernen Energiefor-
men wie Strom und Gas. Beides sind Herausforde-
rungen, die vor allem in den ländlichen Regionen 
von Entwicklungsländern im Vordergrund stehen. 
Auch in diesem Umfeld kann mit Bioenergie eine 
positive Klimaschutzwirkung erzielt werden. 

Klimaschutz
Für den Klimaschutz erscheinen diejenigen Anwen-
dungsbereiche der Bioenergie am attraktivsten, bei 
denen fossile Energieträger mit hohen CO2-Emissio-
nen substituiert werden, also vor allem Kohle. 

Dabei sind die Treibhausgasminderungen, die mit 
verschiedenen Konversionspfaden zur Stromerzeu-
gung wie der Mitverbrennung im Kohle- bzw. Heiz-
kraftwerk, der Nutzung von Biogas aus der Vergärung 
und Rohgas aus der Vergasung in Blockheizkraft-
werken (BHKW), oder dem Einsatz von Biomethan 
in BHKW oder Gas-und-Dampfkraftwerken (GuD) 
erreichbar sind, zunächst in etwa vergleichbar. Eine 
höhere Klimaschutzwirkung lässt sich beim Einsatz 
von Biomethan allerdings dann erzielen, wenn das 
beim Herstellungsprozess ohnehin abzutrennende 
CO2 sicher deponiert werden kann. Die Verstromung 
von Biomasse hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie 
anders als flüssige Biokraftstoffe für den Verkehr 
den Weg in die Elektromobilität erleichtert. Die heu-
tigen Vermeidungskosten dieser Pfade unterscheiden 
sich stark: Während etwa die einfache Mitverbren-
nung fester Biomasse oder die Nutzung von Biogas 
oder Biomethan aus Vergärung bereits heute kosten-
effiziente Klimaschutzoption sind, ist dies bei Verga-
sungstechnologien noch nicht der Fall. Eine deutli-
che Kostenreduktion ist hier aber zu erwarten. Die 
Verwendung von Biomethan ist auch aus technologi-
schen und systemischen Gründen besonders attrak-
tiv, da es sich über Erdgasnetze sammeln bzw. ver-
teilen und in BHKW bzw. GuD-Anlagen mit hoher 
Effizienz am Ort des Bedarfs verstromen lässt. Für 
Industrieländer ist der Biomethanweg heute schon 
zu empfehlen und für industrialisierte Regionen in 
Schwellen- und Entwicklungsländern eine interes-
sante Zukunftsoption. 

Wegen ihres hohen energetischen Wirkungsgrads 
ist die Technik der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
der reinen Stromproduktion vorzuziehen, sofern die 
Nachfrage nach der Wärme gegeben ist. In Regionen 
mit hohem Kühlbedarf lässt sich die KWK auch zur 
Kälteerzeugung einsetzen, was auch für viele Ent-
wicklungs- und Schwellenländer interessant ist. Das 
Treibhausgasminderungspotenzial der Bioenergie-
nutzung zur ausschließlichen Wärmerzeugung (z. B. 
Pelletheizungen) ist bei eher hohen Vermeidungs-
kosten nur etwa halb so groß wie die Minderungen 
im Strombereich, so dass diese Nutzung nur über-
gangsweise bei fehlenden alternativen erneuerbaren 
Energien sinnvoll erscheint. Mit dem zunehmend 
höheren Anteil der Direkterzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien (z. B. Wind, Sonne) verbes-
sert sich die energetische Gesamteffizienz elektri-
scher Wärmepumpen in Zukunft deutlich, so dass sie 
mittelfristig eine Alternative zur Wärmeerzeugung 
darstellen. Insgesamt sind KWK-Pfade sowohl den 
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reinen Strom- als auch den reinen Wärmenutzungs-
pfaden grundsätzlich vorzuziehen. 

Für den Klimaschutz schneiden die Biokraftstoffe 
der ersten Generation, bei denen auf Ackerland 
mit temperaten, einjährigen Anbaukulturen gear-
beitet wird (z. B. Biodiesel aus Raps oder Bioetha-
nol aus Mais) sehr ungünstig ab. Unter Berücksichti-
gung der Emissionen aus indirekten Landnutzungs-
änderungen führen sie in der Regel sogar zu höheren 
Emissionen als die Nutzung fossiler Kraftstoffe. Bei 
Verwendung von Reststoffen (z. B. Restholz, Gülle, 
Stroh) ist die Klimabilanz zwar positiv, aber die 
Treibhausgaseinsparung nur etwa halb so groß wie 
bei Anwendung en im Strombereich. Auch Biokraft-
stoffe der zweiten Generation schneiden hier nicht 
grundsätzlich besser ab. 

Anders ist dies bei der Nutzung mehrjähriger 
tropischer Pflanzen wie Jatropha, Zuckerrohr oder 
Ölpalmen, die auf degradiertem Land angebaut 
werden und dort zu einer Kohlenstoffspeicherung 
im Boden führen. In diesem Fall kann die Klima-
schutzwirkung bei geringen Kosten sehr hoch sein. 
Werden dieselben Pflanzen allerdings auf frisch gero-
deten Flächen oder auf Ackerland angebaut und ver-
ursachen so direkte oder indirekte Landnutzungsän-
derungen, so schlägt die Klimabilanz ins negative, 
so dass z. T. erhebliche Mehremissionen gegenüber 
fossilen Kraftstoffen entstehen. Die Sicherung der 
Nachhaltigkeit beim Anbau der Energiepflanzen ist 
daher der entscheidende Faktor für die Beurteilung 
der Klimaschutzwirkung dieser Pfade. 

Da es heute noch keine etablierten Nachhaltig-
keitsstandards für Biokraftstoffe gibt, sind Import 
und Nutzung problematisch. Nach Einführung ent-
sprechender Mindeststandards kann der Import von 
Pflanzenölen und Bioethanol beispielsweise aus tro-
pischer Produktion für Strom- und Wärmeanwen-
dungen sinnvoll sein. Für die Übergangszeit sollte 
jedoch jegliche Förderung von solchen Biokraftstof-
fen, die dem angestrebten Mindeststandard nicht 
genügen, unterlassen werden. 

Für die Zukunft der Mobilität im Straßenverkehr 
hält der WBGU die Stromerzeugung aus erneuerba-
ren Energien in Kombination mit elektrischen Fahr-
zeugen für die sinnvollste Lösung. Auf diesem Weg 
erzielt die Bioenergienutzung eine deutlich höhere 
Klimaschutzwirkung als beigemischte Biokraftstoffe. 
Bei großskaliger Einführung elektrischer Fahrzeuge 
lassen sich die Kosten innerhalb von 15–20 Jahren 
voraussichtlich drastisch reduzieren, so dass sich 
auch die heute noch sehr hohen Treibhausgasver-
meidungskosten verringern dürften. Durch Verwen-
dung intelligenter Stromnetze kann die Elektromo-
bilität zudem einen Beitrag als Regelenergie zur Sta-
bilisierung elektrischer Netze leisten. Der WBGU 
empfiehlt den raschen Ausstieg aus der Förderung 

von Biokraftstoffen für den Verkehr. Die Quoten zur 
Beimischung von Biokraftstoffen zu fossilen Kraft-
stoffen sollten eingefroren und innerhalb der nächs-
ten drei bis vier Jahre ganz zurückgenommen wer-
den. 

Insgesamt könnten durch die Substitution fossiler 
Energieträger mit Bioenergie unter Ausnutzung des 
vom WBGU abgeschätzten nachhaltigen Bioener-
giepotenzials Treibhausgasminderungen von global 
2–5 Gt CO2eq pro Jahr erreicht werden. Dazu müsste 
allerdings die gesamte Biomasse so eingesetzt wer-
den, dass die Treibhausgasreduktion 60 t CO2eq pro 
TJ eingesetzter Rohbiomasse beträgt. Dies entspricht 
etwa einer Verdopplung der Klimaschutzanforde-
rungen, wie sie gegenwärtig in der EU für den Bio-
kraftstoffbereich in der Diskussion sind. Der WBGU 
schlägt diesen Wert als notwendige Voraussetzung 
für eine Förderung der Bioenergienutzung vor. Bei 
sehr optimistischen Annahmen könnte eine Treib-
hausgasminderung von bis zu 4–9 Gt CO2eq pro Jahr 
erreicht werden. Zum Vergleich: Gegenwärtig betra-
gen die globalen anthropogenen Treibhausgasemis-
sionen ca. 50 Gt CO2eq pro Jahr und ein hypothe-
tischer Stopp der globalen Entwaldung würde diese 
Emissionen um bis zu 8 Gt CO2eq senken. 

Abgesehen von solchen Bioenergiepfaden, die 
mit der Nutzung marginaler Flächen in den Tropen 
einhergehen oder auf etablierten Technologien wie 
der Mitverbrennung in Kohlekraftwerken oder Pro-
duktion von Biogas durch Vergärung beruhen, lagen 
die Treibhausgasvermeidungskosten vieler Bioener-
giepfade im Jahr 2005 deutlich oberhalb von 60 € 
pro t CO2eq und sind damit aus Sicht des WBGU als 
derzeit nicht kosteneffiziente Klimaschutzoptionen 
einzuschätzen. 

Daher muss vor allem der Energiepflanzenan-
bau jeweils sorgfältig mit anderen Klimaschutzopti-
onen, etwa vermiedener Entwaldung oder Auffors-
tung, abgewogen werden. Vor allem sollte er nicht 
dazu führen, die politisch sehr aufwändigen Bemü-
hungen zur Reduktion der Emissionen aus Entwal-
dung zu unterminieren. 

Kombiniert man die Nutzung des nachhaltigen 
Bioenergiepotenzials mit der Abscheidung und siche-
ren Einlagerung von CO2, so können sogar „negative 
CO2-Emissionen“ erzeugt werden. Der Atmosphäre 
können auf diesem Weg etwa 0,2 ppm CO2 pro Jahr 
entzogen werden, was etwa einem Zehntel des der-
zeitigen jährlichen Anstiegs der CO2-Konzentration 
entspricht. Daher kann selbst innerhalb langer Zeit-
räume mit dieser Technik nur ein relativ kleiner Teil 
der anthropogen verursachten Erhöhung der CO2-
Konzentration rückgängig gemacht werden. 

Solange ein globales System verpflichtender 
Begrenzungen von Treibhausgasemissionen noch 
nicht installiert ist, das alle relevanten Quellen 
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umfasst, empfiehlt der WBGU, Emissionsstandards 
für Bioenergie einzuführen. 

Überwindung der Energiearmut 
Die Überwindung der Energiearmut ist vor allem 
in den ländlichen Regionen, teilweise aber auch in 
urbanen Räumen der Entwicklungsländer, eine ent-
scheidende Voraussetzung für die Armutsbekämp-
fung. Als ersten Schritt empfiehlt der WBGU, den 
vollständigen Ausstieg aus den gesundheitsschädli-
chen Formen der traditionellen Bioenergienutzung 
bis 2030 als internationale Zielsetzung anzustreben. 

Dazu können einige Technologien bereits heute 
schnell und kostengünstig eingesetzt werden. Mit 
dem Einsatz verbesserter Kochherde kann der 
Brennstoffverbrauch auf die Hälfte bis zu einem 
Viertel verringert und gleichzeitig die Gesundheits-
gefährdung drastisch reduziert werden. Auch dezen-
trale, kleine Biogasanlagen für Rest- und Abfall-
stoffe sowie die Ölpflanzenproduktion auf margina-
lem Land für die Erzeugung von Strom und mechani-
scher Energie oder zur Beleuchtung sollten verstärkt 
gefördert werden. Diese Technologien leisten zudem 
einen Beitrag zur Verminderung des Nutzungsdrucks 
auf natürliche Ökosysteme sowie zur Armutsreduk-
tion, da sich der Zeit- und Kostenaufwand für die 
Beschaffung des Brennmaterials deutlich vermindert. 
Sie bieten einen großen Hebel, um in kurzer Zeit und 
kostengünstig die Lebensqualität vieler hundert Mil-
lionen Menschen deutlich zu verbessern. Wichtig ist, 
in allen Schritten bei der Entwicklungszusammenar-
beit sicherzustellen, dass die Technologien angenom-
men werden und selbst gewartet werden können. 

Auf dem weiteren Weg zur Reduzierung der Ener-
giearmut steht der Zugang zu modernen Energiefor-
men im Vordergrund, vor allem zu Elektrizität und 
Gas. Dazu kann in Entwicklungsländern moderne 
Bioenergienutzung mittlerer Größe zur Stromerzeu-
gung in KWK- oder Vergasungsanlagen ein wichti-
ger Baustein sein, vor allem wenn Biomasse z. B. aus 
Reststoffen oder von Holzplantagen auf marginalem 
Land verwendet wird. Der Einsatz flüssiger Biokraft-
stoffe für den stationären Einsatz (z. B. Stromerzeu-
gung, Wasserpumpen, Kochen) kann in ländlichen 
Regionen von Entwicklungsländern sinnvoll sein, 
wenn sie etwa aufgrund ihrer Lage in frastrukturell 
benachteiligt sind. 

Die größerskalige, moderne Bioenergieproduk-
tion und -nutzung, die ebenfalls zur Bekämpfung 
der Energiearmut in Entwicklungsländern beitragen 
kann, sollte grundsätzlich auch unter dem Aspekt der 
Klimaschutzwirkung betrachtet werden. Bei günsti-
gen Treibhausgasvermeidungskosten der jeweiligen 
Bioenergiepfade können über internationale Kli-
maschutzinstrumente neue Finanzierungsquellen 
erschlossen werden. 

Energiepflanzen als Brückentechnologie

Die nachhaltige Nutzung von Bioenergie aus Ener-
giepflanzen kann aus zwei Gründen nur bis etwa 
Mitte des Jahrhunderts eine wichtige Brückentech-
nologie für den Übergang von den bestehenden fos-
silen Energiesystemen in eine Energiezukunft mit 
überwiegendem Anteil an Wind- und Solarenergie 
sein. 

Erstens werden in den nächsten Jahrzehnten durch 
dynamische Trends wie eine wachsende Weltbevöl-
kerung mit zunehmend flächenintensiven Ernäh-
rungsmustern, verstärkter Bodendegradation sowie 
Wasserknappheit die Anforderungen an die globale 
Landnutzung massiv steigen. Zudem werden auch 
aus Klimaschutzgründen die petrochemischen Pro-
dukte künftig zunehmend aus Biomasse hergestellt 
werden. Der nicht substituierbare Landnutzungsbe-
darf für die Herstellung von Textilien, chemischen 
Produkten, Kunststoffen usw. dürfte bei rund 10 % 
der Weltagrarfläche liegen, wobei ein Teil der auf 
Biomasse basierenden Produkte nach ihrer Nutzung 
in Form von biogenem Abfall einer energetischen 
Verwertung zugeführt werden kann („Kaskaden-
nutzung“). Diese steigenden Anforderungen an die 
Landnutzung vollziehen sich vor dem Hintergrund 
eines sich zunehmend manifestierenden anthropo-
genen Klimawandels. Daher wird vermutlich in der 
zweiten Hälfte des Jahrhunderts der Energiepflan-
zenanbau wieder zurückgehen müssen. 

Zweitens wird erneuerbare Energie in Form von 
Elektrizität in den kommenden Jahrzehnten zuneh-
mend durch Wind- und Wasserkraft direkt erzeugt, 
ab Mitte des Jahrhunderts auch in großem Stil durch 
Solarenergie, so dass Energiepflanzen als Energie-
träger weitgehend ihre Brückenfunktion in eine 
nachhaltige Energieversorgung erfüllt haben wer-
den. Der Sockel an Bioenergienutzung aus biogenen 
Reststoffen und Abfällen bleibt davon unberührt. 
Gemeinsam mit der Restnutzung fossiler Energie-
träger bekommen sie zunehmend die Aufgabe, als 
Regelenergie die Leistungsschwankungen von direkt 
erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien auszu-
gleichen. In Verbindung mit intelligenten Stromnet-
zen kann auch die Elektromobilität einen wichtigen 
Beitrag zur Regelenergie leisten.

4  
Forschungsempfehlungen für eine nachhaltige 
Bioenergienutzung 

Auch wenn der WBGU mit diesem Gutachten bereits 
in Teilbereichen einen gangbaren Korridor für eine 
nachhaltige Bioenergienutzung ausweisen kann, 
bleiben Wissensdefizite, die durch weitere Forschung 
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beseitigt werden müssen. Der WBGU sieht besonde-
ren Forschungsbedarf in sechs Bereichen:
1. Verbesserung der wissenschaftlichen Grundlagen 

zur globalen Landnutzung: Um die wissenschaft-
lichen Grundlagen für den Aufbau eines durch 
ein Geographisches Informationssystem (GIS)
gestützten Landkatasters zu schaffen, müssen der 
Zustand der globalen Landnutzung und Landbe-
deckung sowie die Dynamik globaler Landnut-
zungsänderungen genauer als bisher beobachtet 
und bewertet werden. Dazu ist u. a. die Erhebung 
von hochaufgelösten Daten über Vegetations-
bedeckung, Wasserhaushalt und Bodenzustand, 
landwirtschaftliche Nutzung und Bodenversiege-
lung in den einzelnen Weltregionen erforderlich. 

2. Bestimmung genauerer Treibhausgasbilanzen ver-
schiedener Nutzungspfade der Bioenergie: Die 
Treibhausgasbilanz ist die entscheidende Größe, 
die über den klimapolitischen Nutzen (oder in 
manchen Fällen Schaden) einer bestimmten Bio-
energienutzung entscheidet. Sie lässt sich bislang 
nur ungenau bestimmen, z. B. was indirekt verur-
sachte Emissionen durch Verdrängung bisheriger 
Landnutzung auf andere Flächen betrifft.

3. Bestimmung des Potenzials, der Treibhausgas-
bilanzen und der wirtschaftlichen Nutzungspfade 
der Verwertung von Reststoffen: Reststoffe u. a. aus 
Land- und Forstwirtschaft stellen ein noch kaum 
genutztes Potenzial zur Energieerzeugung dar, 
dessen künftige Nutzungsmöglichkeiten erforscht 
werden sollten. 

4. Analyse der Rolle der Bioenergie in einem Ener-
giesystem der Zukunft (national, regional, global): 
Die strategische Bedeutung und Einbindung von 
Bioenergie in jeweilige Energiesysteme (z. B. als 
Regelenergie) sollte näher untersucht werden. 
Dies ist mit entscheidend für die Wahl der bevor-
zugten Nutzungspfade. 

5. Klärung der Zusammenhänge zwischen Ernäh-
rungssicherung und Bioenergie: Die komplexen 
lokalen, nationalen und globalen Wirkungsketten 
zwischen Bioenergienutzung und Ernährungssi-
cherung sollten aus sozioökonomischer Perspek-
tive dringend erforscht werden. Dabei sollten geo-
politische Aspekte berücksichtigt werden: Könnte 
in einem Weltenergiesystem, in dem Bioenergie 
eine wesentliche Komponente darstellt, das „Pri-
mat der Sicherung der Energieversorgung“ der 
westlichen Welt und anderer mächtiger politi-
scher Akteure dazu führen, Ernährungsprobleme 
in armen und politisch wenig einflussreichen Län-
dern zu verschärfen? Wie ließen sich solche Sze-
narien durch internationale Kooperationsverein-
barungen verhindern? 

6. Analyse internationaler Landnutzungskonkurren-
zen und Entwicklung von Elementen eines globa-

len Landnutzungsmanagementsystems: Land wird 
in den kommenden Dekaden aufgrund unter-
schiedlicher Treiber weltweit zu einem knappen 
Gut. Damit wird Landnutzung zu einem Gegen-
stand von Global Governance. Die Forschung 
sollte Interessenstrukturen im Bereich der welt-
weiten Landnutzung untersuchen und Beiträge 
zum Aufbau eines wirksamen globalen Regelwer-
kes zum Management von Landressourcen und 
zur Vermeidung von Landnutzungskonflikten 
leisten. 

5  
Handlungsempfehlungen: Bausteine einer 
nachhaltigen Bioenergiepolitik

Der Wettbewerb zwischen Biomasse als Rohstoff 
für die Energieerzeugung und dem Anbau von Nah-
rungsmitteln auf knapper werdenden Anbauflächen 
verbindet die beiden zentralen Grundlagen mensch-
licher Gesellschaften: Energie und Nahrung. Die 
Systemperspektive macht zudem deutlich, dass die 
sich neu konstituierende Bioenergiepolitik nicht nur 
komplexe Fragen der Energie-, Landwirtschafts- und 
Klimapolitik umfasst. Vielmehr spielen auch Ver-
kehrs-, Außenwirtschafts- und Umweltpolitik sowie 
Entwicklungs- und Sicherheitspolitik eine wichtige 
Rolle. Weil nicht nachhaltige Bioenergiestrategien 
dem Klima schaden, Ernährungsprobleme verschär-
fen und Landnutzungskonflikte beschleunigen kön-
nen, muss die Politik quer über die genannten Poli-
tikfelder Rahmenbedingungen setzten. Darüber hin-
aus kann Bioenergiepolitik nicht allein im nationalen 
Kontext gestaltet werden, sondern erfordert kollek-
tives grenzüberschreitendes Handeln im Sinne einer 
effektiven Mehrebenenpolitik. Um die Bioenergie-
nutzung auf Nachhaltigkeit auszurichten, sind also 
komplexe politische Gestaltungsaufgaben zu bewäl-
tigen, die für eine überwiegend nach dem Ressort-
prinzip organisierte Politik eine große Herausforde-
rung darstellen: Konkurrierende Ziele müssen natio-
nal wie weltweit ausbalanciert werden. 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen und 
angesichts der Dringlichkeit des globalen Umsteuerns 
entwickelt der WBGU einen differenzierten politi-
schen Instrumentenmix für eine nachhaltige globale 
Bioenergiepolitik. Den erheblichen Risiken beim 
Energiepflanzenanbau für den Klimaschutz sowie 
durch Landnutzungskonkurrenzen muss durch insti-
tutionelle Regelungen begegnet werden. Dazu muss 
zunächst sichergestellt werden, dass der Ausbau der 
Bioenergienutzung einen Beitrag zum Klimaschutz 
leistet. Die Anrechnungsverfahren im Rahmen des 
UN-Klimaschutzregimes müssen so angepasst wer-
den, dass die Anreize zu einer für den Klimaschutz 
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kontraproduktiven Bioenergiepolitik entfallen. Da 
dies keine kurzfristige Wirkung entfaltet und die 
Einhaltung weiterer Nachhaltigkeitsdimensionen 
(Ernährungssicherung, Erhalt biologischer Viel-
falt usw.) nicht sicherstellen kann, müssen gleichzei-
tig Bioenergiestandards erarbeitet und angewandt 
werden. Der WBGU schlägt einen anspruchsvollen 
Mindeststandard in Kombination mit zusätzlichen 
Förderkriterien vor. Darüber hinaus sind flankie-
rende Maßnahmen zur Sicherung der globalen Nah-
rungsmittelproduktion und der biologischen Vielfalt 
sowie des Wasser- und Bodenschutzes erforderlich. 
Dazu können bestehende UN-Institutionen wie z. B. 
die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
(FAO), die Biodiversitätskonvention (CBD) und die 
Desertifikationskonvention (UNCCD) Beiträge leis-UNCCD) Beiträge leis-
ten. Abschließend wird bewertet, welche Nutzungs-
formen der Bioenergie explizit durch nationale Poli-
tiken und internationale Entwicklungszusammenar-
beit gefördert werden sollen. 

5.1  
Bioenergie konsistent in die internationale 
Klimaschutzpolitik einbinden

Anrechnungsverfahren für CO2‑Emissionen 
durch Bioenergie grundlegend reformieren
Die bestehenden Regelungen in der Klimarahmen-
konvention (UNFCCC) und im Kioto-Protokoll 
führen zu einer verzerrten Darstellung des Klima-
schutzbeitrags von Bioenergie und zu Fehlanreizen 
in Bezug auf Bioenergieproduktion und -nutzung 
bis hin zur Förderung klimaschädlicher Bioenergie-
nutzung. Der WBGU hält daher die Korrektur der 
Anrechnungsmodalitäten für die Verpflichtungen im 
Rahmen des Kioto-Protokolls bzw. seiner Nachfol-
geregelung für notwendig. Diese sollte folgende Ele-
mente umfassen: Erstens darf die Nutzung von Bio-
energie nicht weiter pauschal als frei von CO2-Emis-
sionen („Nullemission“) im Energiesektor gezählt 
werden. Der WBGU plädiert hier jedoch nicht für 
einen Ersatz der unterstellten Null emissionen durch 
kumulierte Emissionen aus einer Lebenszyklusana-
lyse der Bioenergie, da dies mit den übrigen Zurech-
nungsmodalitäten innerhalb der UNFCCC nicht 
kompatibel wäre und zu Doppelzählungen führen 
würde. Vielmehr sollten im Energiesektor die tat-
sächlich bei der Verbrennung der Biomasse entste-
henden CO2-Emissionen gezählt und angerechnet 
werden. Demgegenüber sollte die Aufnahme von 
CO2 aus der Atmosphäre durch Energiepflanzen im 
Landnutzungssektor gezählt werden. Diese Korrek-
tur würde die Behandlung von Bioenergie an dem 
auch ansonsten angewendeten Prinzip ausrichten, 
Emissionen grundsätzlich dem Ort und Zeitpunkt 

ihrer Entstehung zuzuordnen. Zweitens sollten die 
bisherigen Regelungen, bei der nur ausgewählte 
CO2-Emissionen und -Absorptionen aus Landnut-
zung und Landnutzungsänderungen auf die Ver-
pflichtungen der Staaten angerechnet werden bzw. 
werden können, durch eine vollständige Erfassung 
aller Emissionen aus diesen Sektoren ersetzt wer-
den, die idealerweise in eine umfassende Vereinba-
rung zum Erhalt der Kohlenstoffvorräte terrestri-
scher Ökosysteme innerhalb der UNFCCC einge-
bettet wären. Drittens bedarf es Ergänzungen, die 
den Handel zwischen Staaten mit und Staaten ohne 
Verpflichtung zur Emissionsbegrenzung betreffen. 
Darüber hinaus sollten die zu Emissionsbegrenzun-
gen verpflichteten Länder für diejenigen Emissio-
nen aus dem Lebenszyklus der Bioenergienutzung, 
für die bereits eine angemessene Zurechnung zu den 
Inventaren besteht (z. B. Nicht-CO2-Emissionen aus 
der Landwirtschaft), systematisch entsprechende 
Anreize zur Emissionsbegrenzung auf der Akteurs-
ebene (z. B. für Land- und Forstwirte) einführen. 

Bioenergie im CDM differenziert 
betrachten
Wegen der begrenzten Anzahl von Bioenergie-
projekten hat der Clean Development Mechanism 
(CDM) derzeit nur einen geringen Einfluss auf die 
Bioenergienutzung in Schwellen- und Entwicklungs-
ländern. Einer Ausweitung von CDM-Projekten zum 
Anbau von Energiepflanzen ist mit Skepsis zu begeg-
nen, solange nicht sichergestellt werden kann, dass es 
in Folge dieser Landnutzung nicht zu den bekannten 
Verdrängungseffekten kommt und andernorts terres-
trisch gespeicherter Kohlenstoff freigesetzt wird. Der 
Spielraum für CDM-Projekte zur Verbesserung oder 
Substitution von ineffizienter traditioneller Biomas-
senutzung sollte genutzt werden, ohne die Integrität 
des CDM zu beschädigen. Generell sollte bei CDM-
Projekten im Bereich Bioenergie die Einhaltung des 
vom WBGU geforderten Mindeststandards sicher-
gestellt werden.

Emissionen durch 
Landnutzungsänderungen in 
Entwicklungsländern begrenzen
Da die gegenwärtige Ausweitung des Anbaus von 
Energiepflanzen tropische Entwaldung vorantreiben 
kann, ist ein effektives Regime zur Verminderung 
der Emissionen aus Entwaldung und Walddegrada-
tion (REDD) im Rahmen der UNFCCC von hoher 
Bedeutung. Ein geeignetes REDD-Regime sollte 
wirksame Anreize setzen, um zügig reale Emissions-
minderungen durch eine Reduzierung der Entwal-
dung zu erreichen und dazu internationale Finanz-
transfers in ausreichender Höhe mobilisieren. Um 
zum einen Ausweicheffekte (leakage) zu vermeiden 
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und zum anderen die natürlichen Kohlenstoffspei-
cher wie tropische Primärwälder dauerhaft vor Ent-
waldung und Degradation zu schützen und die Emis-
sionen aus Graslandumbruch zu begrenzen, sollte 
das Regime aus einer Kombination nationaler Emis-
sionsbegrenzungsziele und projektbasierter Vorge-
hensweise bestehen. Dabei wäre das REDD-Regime 
idealerweise Bestandteil einer umfassenden Verein-
barung zum Erhalt der Kohlenstoffvorräte terrestri-
scher Ökosysteme innerhalb der UNFCCC. 

Umfassende Vereinbarung zum Schutz 
terrestrischer Kohlenstoffspeicher 
vorantreiben
Die CO2-Emissionen aus dem Bereich Landnut-
zung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft 
(LULUCF) sollten systematisch und vollständig in 
das Post-2012-Regime einbezogen werden, damit 
der Anreiz, den die UNFCCC zur Bioenergienut-
zung gibt, sich an ihrem tatsächlichen Klimaschutz-
beitrag orientiert. Die CO2-Aufnahme und -Abgabe 
der Biosphäre unterscheiden sich jedoch in vielen 
grundlegenden Aspekten – etwa Messbarkeit, Rever-
sibilität, langfristige Kontrollierbarkeit, zwischen-
jährliche Schwankungen – von den Emissionen aus 
fossilen Energieträgern. Aufgrund der sehr unter-
schiedlichen Charakteristika der Sektoren, auch 
bezüglich der Zeitdynamik und Planbarkeit, erschei-
nen im Hinblick auf die Einhaltung der 2°C-Leit-
planke separate Minderungsziele zielführender als 
ein übergreifendes Minderungsziel. Der WBGU rät 
daher dazu, eine umfassende separate Vereinbarung 
zum Erhalt der Kohlenstoffvorräte terrestrischer 
Ökosysteme zu verhandeln. Diese sollte erstens die 
Debatte zu REDD einbeziehen, zweitens die beste-
henden Regelungen zur Anrechnung von Senken 
(auch durch CDM) auf die Minderungspflichten in 
den in Annex-A des Kioto-Protokolls aufgeführten 
Sektoren ersetzen und drittens alle CO2-Emissionen 
aus LULUCF vollständig umfassen. Trotz getrennter 
Zielvereinbarungen hält es der WBGU aus der Pers-
pektive ökonomischer Effizienz für angebracht, eine 
gewisse Austauschbarkeit anzustreben, die jedoch 
aufgrund der Messschwierigkeiten und anderer 
Unsicherheiten von LULUCF-Emissionen deutlich 
begrenzt und mit Abschlägen verbunden sein sollte. 

5.2  
Standards und Zertifizierung für Bioenergie und 
nachhaltige Landnutzung einführen

Um eine nachhaltige Produktion von Bioenergie-
trägern im Rahmen der Leitplanken des WBGU für 
eine nachhaltige Landnutzung sicherzustellen, ist es 
erforderlich, Nachhaltigkeitsstandards für Bioener-

gie einzuführen. Ein Mindeststandard für Bioener-
gieträger sollte Voraussetzung dafür sein, dass Bio-
energieprodukte auf den Markt gebracht werden 
dürfen. 

Mindeststandard für Bioenergie und 
nachhaltige Landnutzung gestaffelt 
einführen
Der WBGU empfiehlt, einen gesetzlichen Mindest-
standard für alle Arten von Bioenergie zunächst 
auf EU-Ebene zügig einzuführen. Dazu sollten die 
Nachhaltigkeitskriterien für flüssige Biokraftstoffe 
der geplanten EU-Richtlinie zur Förderung erneu-
erbarer Energien zu einem Mindeststandard für alle 
Arten von Bioenergie ausgebaut werden. Neben den 
Vorgaben zum Boden-, Wasser- und Biodiversitäts-
schutz sind zudem auch die Auswirkungen indirek-
ter Landnutzungsänderungen sowie Kriterien zur 
Einschränkung der Nutzung gentechnisch verän-
derter Organismen einzubeziehen. Außerdem soll-
ten einzelne Kernarbeitsnormen der Internationa-
len Arbeitsorganisation (ILO) verpflichtend ver-
ankert werden. Bezüglich der Treibhausgasemissio-
nen empfiehlt der Beirat anstatt einer Vorgabe für 
die relative Treibhausgasreduktion bezogen auf die 
End- bzw. Nutzenergie eine Vorgabe für die absolute 
Treibhausgasreduktion bezogen auf die Menge an 
eingesetzter Rohbiomasse. So sollten durch den Ein-
satz von Bioenergieträgern die Lebenszyklustreib-
hausgasemissionen im Vergleich zu fossilen Energie-
trägern um mindestens 30 t CO2eq pro TJ eingesetz-
ter Rohbiomasse gesenkt werden.

Der Anbau von Energiepflanzen sowie die Bereit-
stellung von Biomasserohstoffen sollten nur geför-
dert werden, wenn sich daraus nachweisliche Ver-
besserungen in Form reduzierter Energiearmut 
oder nachweisliche Vorteile für den Klima-, Biodi-
versitäts-, Boden- sowie Wasserschutz ergeben und 
der Anbau auch bezüglich sozialer Kriterien positiv 
bewertet wird. 

Eine Voraussetzung sollte sein, dass durch den 
Einsatz der Bioenergieträger eine Reduktion der 
Lebenszyklustreibhausgasemissionen im Vergleich 
zu fossilen Energieträgern um mindestens 60 t 
CO2eq pro TJ eingesetzter Rohbiomasse erzielt wer-
den kann. Als besonders förderungswürdig erachtet 
wird die Nutzung von biogenen Abfall- und Reststof-
fen und der Anbau von Energiepflanzen vor allem 
auf marginalem Land, wenn dabei die Förderkrite-
rien erfüllt werden. 

Mit dem Ziel einer weltweit nachhaltigen Land-
nutzung ist mittelfristig ein globaler Landnutzungs-
standard anzustreben, der die Produktion aller Bio-
massearten für verschiedenste Nutzungen (Nah-
rungs- und Futtermittel, energetische und stoffliche 
Nutzung usw.) länder- und sektorübergreifend regelt. 
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Die EU-Mitgliedsstaaten sollten deshalb eine ent-
sprechende Regelung zur Ausweitung der Bioener-
giestandards auf alle Arten von Biomasse vorberei-
ten. 

Bis ein global abgestimmter Landnutzungsstan-
dard geschaffen ist, ist auch die Verankerung von 
Bioenergiestandards in bilateralen Abkommen ein 
effektives Instrument zur Erhöhung der Nachhaltig-
keit. Der WBGU empfiehlt den europäischen Staa-
ten, in künftigen Abkommen mit wichtigen Bioener-
gieproduktions- und -konsumentenländern verbind-
liche Nachhaltigkeitskriterien zu verankern. Beste-
hende bilaterale Verträge sollten in diese Richtung 
nachgebessert werden. Im Gegenzug sollten für 
die Handelspartner bei Einhaltung des Mindest-
standards freier Marktzugang für Bioenergieträger 
gewährt werden.

Aus Sicht des Rechts der Welthandelsorganisation 
(WTO) und um Ausweichmärkte für nicht dem Min-
deststandard entsprechende Bioenergieprodukte 
gering zu halten, sollte sich die Bundesregierung 
zudem bemühen, dass möglichst schnell ein inter-
nationaler Konsens zu einem Mindeststandard für 
nachhaltige Bioenergie sowie zu einer umfassenden 
internationalen Bioenergiestrategie entwickelt wird. 
In der Übergangszeit muss darauf hingewirkt wer-
den, Förderungen nicht nachhaltiger Bioenergienut-
zungen rasch abzubauen. 

Zertifizierungssysteme für nachhaltige 
Bioenergieträger schaffen
Um die Einhaltung des Mindeststandards nachwei-
sen zu können, müssen zeitnah entsprechende Zer-
tifizierungssysteme geschaffen werden. Der WBGU 
empfiehlt, ein international anwendbares Zertifizie-
rungssystem für alle Arten von Biomasse zu entwi-
ckeln. Dies erleichtert die spätere Ausweitung der 
Bioenergiestandards auf andere Biomassenutzun-
gen. Das System „International Sustainability and 
Carbon Certification“, das im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz konzipiert wurde, oder ein vergleich-
bares Zertifizierungssystem, sollte zügig umgesetzt 
werden. 

Die Pflicht zum Nachweis über die Einhaltung der 
Standards könnte zunächst bei den Vertreibern der 
Endprodukte liegen. Eine originäre Zertifizierungs-
pflicht für Bioenergierohstoffe, die auch nicht ener-
getisch genutzt werden können, entfiele damit. Wäh-
rend die Zertifizierung von privaten Unternehmen 
durchgeführt werden sollte, müssen zur Kontrolle der 
tatsächlichen Umsetzung der Standards von staat-
licher Seite sanktionsfähige Institutionen geschaf-
fen werden. Entwicklungsländer und vor allem die 
am wenigsten entwickelten Länder (LDCs) sollten 
bei der Einrichtung von Zertifizierungssystemen 

und Kontrollstellen sowie bei der Durchführung der 
Zertifizierung durch technische und finanzielle Hilfe 
unterstützt werden. 

WTO‑Konformität von Umwelt‑ und 
Sozialstandards herstellen
Die WTO-Konformität eines unilateralen europäi-
schen Standards kann rechtlich begründet werden, 
insbesondere bezüglich Kriterien zur Reduktion von 
Treibhausgasemissionen und zum Schutz der glo-
balen Biodiversität, weil die Schutzwürdigkeit von 
Klima und Biodiversität in multilateralen Umweltab-
kommen völkerrechtlich festgeschrieben ist. Gene-
rell sollte die Akzeptanz von Umwelt- und Sozial-
standards im WTO-Vertragsregime weiter verbessert 
werden. Des Weiteren darf die angestrebte Handelsli-
beralisierung in Bezug auf die so genannten Environ-
mental Goods and Services (EGS) nicht dazu füh-
ren, dass das Ziel einer nachhaltigen Produktion und 
Nutzung der entsprechenden Güter und Dienstleis-
tungen unterlaufen wird. Die Bundesregierung sollte 
daher im Rahmen der Verhandlungen darauf hinwir-
ken, dass nur Güter als EGS klassifiziert werden, die 
in jedem Fall dem vom WBGU geforderten Mindest-
standard genügen bzw. aus nachhaltigen Bioenergie-
nutzungspfaden resultieren.

5.3  
Nutzungskonkurrenzen nachhaltig regulieren

Vorrang für Ernährungssicherheit 
gewährleisten
Ohne Gegensteuern werden sich künftig die Spiel-
räume für die Nahrungsproduktion u. a. durch den 
beginnenden Bioenergieboom deutlich verschär-
fen. Um eine krisenhafte Entwicklung zu vermeiden, 
besteht Handlungsbedarf in folgenden Bereichen: 
• Integrierte Bioenergie- und Ernährungssiche-

rungsstrategie entwickeln: Der WBGU empfiehlt, 
über die von der Ressortarbeitsgruppe „Welt-
ernährungslage“ in ihrem Bericht an das Bun-
deskabinett genannten Maßnahmen hinaus, den 
Anbau von Energiepflanzen jeweils in eine integ-
rierte Bioenergie- und Ernährungssicherungsstra-
tegie einzubinden, bei der die Ernährungssicher-
heit Vorrang hat. Besonders wichtig ist dies für 
die Gruppe der einkommensschwachen Entwick-
lungsländer, die Nettoimporteure von Nahrungs-
mitteln sind (Low-Income Food-Deficit Countries, 
LIFDCs). Ein kontrollierter Ausbau der Bioener-
gie kann sinnvoll nur mit weltweiten Anstrengun-
gen zur Stärkung der Landwirtschaft einhergehen. 
Dazu muss zunächst kurzfristig die Ernährungssi-
tuation in betroffenen Regionen verbessert wer-
den, etwa durch Verteilung unentgeltlichen Saat-
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guts für die nächste Saison. Gleichzeitig müssen 
die Rahmenbedingungen für Ernährungssicher-
heit und Nahrungsmittelproduktion langfristig 
verbessert und konsistent in andere Politikfelder, 
wie u. a. Klima- und Naturschutz, eingefügt wer-
den. Der Anbau sollte vor allem auf marginalen, 
insbesondere degradierten Flächen gefördert wer-
den. 

• Steigenden Druck auf die Landnutzung durch 
sich ändernde Ernährungsweisen stärker beach-
ten: Der stark steigende Druck auf die Landnut-
zung als Folge flächenintensiver Ernährungsmus-
ter in Industrieländern und deren Ausweitung in 
dynamisch wachsenden großen Schwellenländern 
verschärft die globalen Flächennutzungskon-
kurrenzen. Dies ist eine große, heute noch weit-
gehend unterschätzte Herausforderung: bis 2030 
sollen ca. 30 % der für die Ernährung erforderli-
chen Produktionssteigerungen für Nahrungsmit-
tel hierauf zurückgehen. Dieser Zusammenhang 
zwischen individuellen Essgewohnheiten, globa-
ler Landnutzung und Ernährungssicherheit ist zu 
wenig bekannt und sollte daher über Aufklärungs-
kampagnen den Verbrauchern bewusst gemacht 
werden. Vorrangig sollte ein Problembewusst-
sein vor allem in den Industrieländern erzeugt 
und zu Verhaltensänderungen angeregt werden. 
Hierzu können auch Initiativen auf internatio-
naler Ebene, z. B. im Umfeld der UN-Organisati-
onen, angestoßen werden. Diese Initiativen soll-
ten durch eine internationale Zusammenarbeit 
zur Flächeninanspruchnahme für den Pro-Kopf-
Verbrauch von Nahrungsmitteln unterstützt wer-
den. Nachhaltigkeitskonzepte wie der ökologische 
Fußabdruck können veranschaulichen, dass glo-
bal derzeit natürliche Ressourcen über ihre Rege-
nerationsfähigkeiten hinaus beansprucht werden. 

• Risiken der Landnutzung für die Ernährungssi-
cherheit rechtzeitig erkennen: Um künftig bes-
ser auf Krisenfälle vorbereitet zu sein, wird ein 
effektives Frühwarnsystem benötigt. Die vor-
handenen Monitoring-Kapazitäten, z. B. bei der 
FAO und dem Welternährungsprogramm, soll-
ten gestärkt und effizienter vernetzt werden. Mit 
dem zunehmenden Druck auf die globale Land-
nutzung sieht der WBGU darüber hinaus einen 
wachsenden Bedarf, Risiken für die Ernährungs-
sicherheit durch Nutzungskonkurrenzen rechtzei-
tig zu erkennen. Dazu sind globale Monitoring- 
und Frühwarnsysteme sehr wichtig. 

• Kopplung von Landnutzung, Nahrungsmittel- und 
Energiemärkten berücksichtigen: Die Herausfor-
derungen zur Sicherung der Welternährung müs-
sen heute vor dem Hintergrund des zunehmenden 
Drucks auf die globale Landnutzung bewältigt 
werden und können nicht mehr allein Gegenstand 

nationaler Bemühungen sein. In einer globalisier-
ten Welt muss die Politik die immer engere Ver-
knüpfung von Landnutzung und Preisentwick-
lung für Agrargüter auf der einen und dem Ener-
giemarkt auf der anderen Seite berücksichtigen. 
Sie muss daher regulierende Mechanismen ent-
werfen, wenn etwa Entwicklungen auf den Ener-
giemärkten zu Fehlentwicklungen für die Ernäh-
rungssicherheit führen. Langfristig ist für die 
Sicherung der Ernährung wichtig, dass von den 
Weltagrarmärkten Impulse für Produktionsstei-
gerungen gerade in ärmeren Entwicklungslän-
dern ausgehen. Hierzu sollten Importbarrieren 
für Agrargüter stärker abgebaut werden sowie 
Exportsubventionen und andere Produktionsför-
dermaßnahmen weltweit, vor allem aber in den 
Industrieländern, zurückgeführt werden. Bei einer 
Handels liberalisierung muss jedoch berücksich-
tigt werden, dass sich Entwicklungs länder in ihren 
Voraussetzungen und Bedürfnissen unterschei-
den. So sind z. B. LIFDCs von Preissteigerungen 
auf dem Weltmarkt unmittelbar negativ betroffen. 
Aus diesem Grund sollten Ausnahmen von einer 
allgemeinen Liberalisierung für einen Kreis von 
vor allem ärmeren Entwicklungsländern vorgese-
hen werden. 

Erhaltung biologischer Vielfalt: 
Möglichkeiten der Biodiversitätskonvention 
nutzen 
Der Ausbau der Bioenergie darf nicht zu direkt oder 
indirekt ausgelöster Konversion natürlicher Ökosys-
teme führen. Dazu ist ein effektives Schutzgebiets-
system eine zentrale Voraussetzung. Der WBGU 
empfiehlt, bis 2010 auf 10–20 % der Landfläche ein 
globales, ökologisch repräsentatives und effektiv 
betriebenes Schutzgebietssystem mit ausreichender 
Finanzierung einzurichten. Die CBD ist das wich-
tigste internationale Abkommen, um diese Leit-
planke für den Biosphärenschutz umzusetzen. 
• Finanzierungslücke bei Schutzgebieten füllen: Der 

WBGU empfiehlt dazu eine Mobilisierung von 
20–30 € pro Kopf und Jahr in den Hocheinkom-
mensländern. Dazu sollte zunächst die auf Anre-
gung Deutschlands entwickelte und mit erhebli-
chen finanziellen Mitteln ausgestattete LifeWeb-
Initiative genutzt werden, um konkrete bilaterale 
Projekte zügig voran zu bringen. Parallel sollten 
auch andere Geberländer davon überzeugt wer-
den, LifeWeb finanziell zu unterstützen. Gelingt 
dies, kann die Initiative mittelfristig zum Nukleus 
für ein Schutzgebietsprotokoll der CBD werden, 
das Umsetzung von Maßnahmen zu Schutzge-
bieten mit Finanzierungsinstrumenten verbindet. 
Inhalte und politische Realisierbarkeit des Pro-
tokolls sowie die möglichen Verknüpfungen zu 



dem entstehenden REDD-Regime der UNFCCC 
sollten erforscht und als Option geprüft werden. 
Des Weiteren setzt der WBGU auf einen Ausbau 
internationaler Kompensationszahlungen für ent-
gangene Einkommen durch Land- und Forstwirt-
schaft, um für Entwicklungsländer die Umstellung 
auf eine nachhaltige Landnutzung finanzierbar zu 
machen. In Pilotprojekten sollte geprüft werden, 
inwieweit nationale Habitat-Banking-Systeme in 
Industrieländern für Anbieter von Ökosystemleis-
tungen aus Entwicklungsländern geöffnet werden 
können. Auch Transformations- und Schwellen-
länder sowie reiche Rohstoffländer sollten zuneh-
mend stärker in die Finanzierung des internatio-
nalen Naturschutzes eingebunden werden. Schon 
jetzt sollten die Weichen für einen marktähnlichen 
Mechanismus gestellt werden, in dem die Zusi-
cherung des Schutzes zuvor zertifizierter Flächen 
gegen Entgelt gehandelt wird.

• CBD zur Entwicklung von Biodiversitätsleitli-
nien für Nachhaltigkeitsstandards nutzen: Ange-
sichts der Ergebnisse der COP-9 ist zwar nicht mit 
schnellen Fortschritten zu rechnen, aber dennoch 
sollte dieser Prozess durch die deutsche CBD-
Präsidentschaft gefördert und so weit wie möglich 
beschleunigt werden. Um die notwendigen Moni-
toring-Kapazitäten aufzubauen, sollte parallel 
dazu der Ausbau der Weltdatenbank zu Schutzge-
bieten gefördert werden. Der Impetus für Nach-
haltigkeitsstandards im Bioenergiebereich sollte 
mittelfristig genutzt werden, um zu allgemeinen 
Leitlinien für alle Formen der Biomasseproduk-
tion zu kommen.

Wasser‑ und Bodenschutz durch den Anbau 
von Energiepflanzen langfristig verbessern
Die aktuellen Trends zur globalen Wasser- und 
Bodennutzung zeigen in die falsche Richtung. Ohne 
Politikwandel wird der Weg in vielen Regionen in 
eine verschärfte Wasserkrise und zu erhöhter Boden-
degradation führen. 
• Analyse der regionalen Wasser- und Bodenver-

fügbarkeit zur Voraussetzung machen: Da Wasser 
und Boden in vielen Regionen prekäre Ressour-
cen sind, sollte vor der großflächigen Förderung 
von Bioenergieanbausystemen eine integrierte 
Analyse der regionalen Wasser- und Bodenver-
fügbarkeit vorgenommen werden. Nicht anpasste 
Bioenergieanbausysteme und der global wach-
sende Energiehunger können den Nutzungsdruck 
auf Boden- und Wasserressourcen stark erhö-
hen. Daher sollte der Anbau von Energiepflanzen 
jeweils in eine regionale Strategie zum nachhal-
tigen Boden- und Wassermanagement integriert 
werden. 

• Energiepflanzenanbau zur Restaurierung margina-
ler Flächen nutzen: Bei Wahl des richtigen Anbau-
systems kann die Kultivierung von Energiepflan-
zen auf marginalen Böden (z. B. auf degradiertem 
Land) sogar zu einer Verbesserung der Boden-
fruchtbarkeit führen. Der Anbau von Energie-
pflanzen auf degradierten Flächen ist auch des-
halb eine strategische Option, da hierdurch Flä-
chen restauriert werden können, die später zumin-
dest teilweise für die Nahrungsproduktion zur 
Verfügung stehen könnten. Der zunehmende 
Druck auf die Landnutzung könnte dadurch par-
tiell gedämpft werden. 

5.4  
Förderpolitiken für Bioenergie gezielt einsetzen

Es sollten grundsätzlich nur Bioenergiepfade geför-
dert werden, die auf besonders nachhaltige Weise 
zum Klimaschutz beitragen. Darunter versteht der 
WBGU, dass nicht nur der Mindeststandard einge-
halten wird, sondern dass unter Berücksichtigung der 
gesamten Lebenszyklusemissionen durch den Einsatz 
der Bioenergie mindestens 60 t CO2eq pro TJ einge-
setzter Rohbiomasse eingespart werden können. Da 
aber aus praktischen Gründen die Förderung an ver-
schiedenen Stufen im Produktionsprozess (Anbau-, 
Konversions- und Anwendungssysteme) erfolgen 
sollte, muss hier in der Regel mit Standardannahmen 
über die jeweils anderen Stufen gearbeitet werden. 

Speziell im Hinblick auf eine Förderung des 
Anbaus von Energiepflanzen erachtet es der WBGU 
als erforderlich, dass zusätzlich ökologische und 
soziale Förderkriterien erfüllt sein müssen. Bei der 
Mobilisierung biogener Reststoffe sollten ebenfalls 
ökologische Grenzen zum Erhalt der Bodenfrucht-
barkeit berücksichtigt werden. Schließlich sollte die 
Förderung von Konversions- und Anwendungssys-
teme so gestaltet werden, dass sie sich in das Leitbild 
der Energiewende zur Nachhaltigkeit einfügt. Unge-
wünschte Pfadabhängigkeiten sollten vermieden und 
zukunftsträchtige Technologien, wie z. B. Elektromo-
bilität, gefördert werden.

Nachhaltigkeit der Energiesysteme umfasst außer 
dem Klimaschutz auch die Beseitigung von Energie-
armut. Die Modernisierung der netzunabhängigen 
bzw. traditionellen Nutzung von Bioenergie kann 
dazu besonders im ländlichen Raum von Entwick-
lungsländern einen wertvollen Beitrag leisten. Hier 
erscheint dem WBGU eine Förderung bioenergieba-
sierter Projekte auch dann gerechtfertigt, wenn die 
Klimaschutz- und Förderkriterien nicht voll erfüllt 
werden.
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Förderung im Agrarsektor umgestalten
Nachhaltige Biomasseproduktionen für energeti-
sche Zwecke sollten idealerweise nur dann gefördert 
werden, wenn durch die Landnutzung Natur- oder 
Bodenschutzleistungen unterstützt werden. Wenigs-
tens sollten jedoch Förderungen von Biomassepro-
duktionen, die dem WBGU-Mindeststandard nicht 
genügen, innerhalb der nächsten Jahre beseitigt und 
möglichst auf nachhaltige Produktionen umgeschich-
tet werden. Im Allgemeinen sollten Produktionssub-
ventionen im Agrarsektor weitestgehend abgebaut 
werden, damit ein ineffizienter Subventionswettlauf 
der Anbieterländer beendet und Marktverzerrun-
gen im Weltagrarhandel abgebaut werden. Eine Aus-
nahme bilden Subventionen, die entwicklungs- und 
umweltpolitisch einen hohen Nutzen stiften: Sie soll-
ten explizit zulässig sein.

Aus Förderung flüssiger Biokraftstoffe 
aussteigen und Elektromobilität fördern
Die Technologiepolitik zur Bioenergienutzung im 
Verkehr muss neu ausgerichtet werden. Die Förde-
rung flüssiger Biokraftstoffe für Mobilität im Stra-
ßenverkehr lässt sich besonders in Industrieländern 
unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nicht recht-
fertigen. Gegen eine Förderung sprechen u. a. hohe 
Vermeidungskosten von Treibhausgasemissionen, 
geringe bzw. negative Vermeidungsleistungen pro 
Fläche bzw. pro Menge an eingesetzter Biomasse 
und Lock-in-Effekte einer ineffizienten Verkehrsinf-
rastruktur auf Basis von Verbrennungsmotoren. Bei-
mischungsquoten sollten nicht weiter erhöht und die 
derzeitige Beimischung von Biokraftstoffen inner-
halb der nächsten drei bis vier Jahre ganz zurückge-
nommen werden. Die auf EU-Ebene vereinbarten 
Emissionsminderungen im Straßenverkehr müssen 
dann auf anderen Wegen erreicht werden. Höchste 
energetische Nutzungsgrade der Biomasse im Ver-
kehrssektor werden durch Stromerzeugung und 
-nutzung in elektrischen Fahrzeugen erreicht. Für 
einen Ausbau der Elektromobilität sollten geeignete 
Rahmensetzungen erfolgen. Förderpolitiken können 
Unternehmen in ihrer Technologieentwicklung beim 
Aufbau der Anschlussmöglichkeiten an das Strom-
netz unterstützen. Die Nachfrage nach Elektro- bzw. 
Hybridfahrzeugen kann durch abgabenpolitische 
Maßnahmen angeregt werden.

Bioenergienutzungspfade für Strom‑ und 
Wärmeerzeugung voranbringen
Verstärkte Anreize zur Ausschöpfung des Poten zials 
organischer Reststoffe und Abfälle werden vor allem 
durch die Förderung erneuerbarer Energien in der 
Strom- und Wärmeerzeugung gesetzt. Hier gilt es, 
den Einsatz biogener Abfälle und Reststoffe so zu 
fördern, dass er gegenüber der Stromerzeugung aus 

Energiepflanzen klar bevorzugt wird. Flankierend 
sind geeignete Regulierungen zur Reststoffentnahme 
aus Land- und Forstwirtschaft sowie zur Abfallde-
ponierung und zu Kaskadennutzungen erforder-
lich. Die in verschiedenen Ländern bestehende För-
derung der Direktverbrennung von Biomasse (vor 
allem Hackschnitzel und Pellets aus Reststoffen) in 
Kohle- bzw. Heizkraftwerken und des Einsatzes von 
Biogas, Rohgas und Biomethan sollte fortgeführt 
bzw. vorzugsweise in allen Regionen eingeführt wer-
den, die einen hohen Kohleanteil in der Stromerzeu-
gung aufweisen. Hierbei ist jedoch unbedingt sicher-
zustellen, dass die Biomasse dem Mindeststandard 
für Nachhaltigkeit genügt. Die Verstromung von Bio-
masse, die den Förderkriterien genügt, sollte außer-
dem besonders gefördert werden. Außerdem ist der 
Einsatz von Biomethan insbesondere dann zusätz-
lich zu fördern, wenn das beim Herstellungsprozess 
ohnehin abzutrennende CO2 einer sicheren Depo-
nie zugeführt wird. Wenn parallel die internationale 
Verbreitung von Kraft-Wärme-Kopplung sowie Gas-
und-Dampfkraftwerken durch geeignete klima- und 
energiepolitische Rahmenbedingungen sowie geeig-
nete Förderansätze deutlich zunimmt, lassen sich 
Bioenergienutzungspfade mit hohen Effizienzgraden 
und somit global spürbaren Emissionseinsparungen 
erzielen. Während die Verfeuerung von Hackschnit-
zeln oder Pellets zur Stromerzeugung aus Sicht des 
WBGU eindeutig förderungswürdig ist, sollten staat-
liche Zulagen für die reine Wärmenutzung in Indust-
rieländern allenfalls für eine Übergangszeit gewährt 
werden, bis diese Nutzung im transformierten Ener-
giesystem aus der KWK bzw. über mit regenerativem 
Strom betriebenen Wärmepumpen erfolgt. 

Internationales Abkommen über  
(Bio)Energiesubventionen initiieren
Um umweltschädliche Energiesubventionen abzu-
bauen und Nachhaltigkeitskriterien ein stärkeres 
Gewicht zu geben, sollten die Staaten ihre Politiken 
international koordinieren. Sie sollten Vereinbarun-
gen eingehen, wonach nicht nachhaltige Energie-
subventionen länderübergreifend zurückgeführt und 
Prinzipien für zulässige Subventionen festgelegt wer-
den, die sich am Postulat der Nachhaltigkeit orien-
tieren. Dies könnte z. B. im Rahmen eines Multila-
teralen Energiesubventionsabkommens (MESA) 
geschehen, in dem zunächst möglicherweise nur die 
wichtigsten Energieerzeuger und -verbraucher ein-
gebunden wären und das langfristig im WTO-Regel-
werk verortet werden könnte.

Stoffliche Nutzung von Biomasse 
strategisch gestalten
Um Strategien zur stofflichen Nutzung von Bio-
masse aus Land- und Forstwirtschaft vorzube-
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Entwicklungsländer bei der Konzeption 
nationaler Bioenergiestrategien 
unterstützen 
Um die Chancen und Entwicklungspotenziale der 
Bioenergie realistisch einschätzen und Risiken mini-
mieren zu können, empfiehlt der WBGU, strategische 
Fragen im Länderkontext und unter möglichst brei-
ter Beteiligung betroffener Interessens- und Bevöl-
kerungsgruppen zu diskutieren und über vorran-
gige Ziele einer Förderung von Bioenergie zu ent-
scheiden. Die Akteure der Entwicklungszusammen-
arbeit sollten die Partnerländer dabei unterstützen, 
diese Strategien zu entwickeln und alle Nutzungs- 
und Anwendungsformen der Bioenergie sowie ihre 
Alternativen zu prüfen und hinsichtlich ihrer Eig-
nung für die lokale Situation abzuwägen. Sie sollten 
außerdem darauf hinwirken, dass Mindeststandards 
und Förderkriterien eingehalten werden und die not-
wendigen Governance-Kapazitäten wie Landnut-
zungsplanung oder Zertifizierung gestärkt werden. 
Außerdem müssen Bioenergiestrategien unbedingt 
mit Strategien zur Ernährungssicherung verknüpft 
werden. 

Pilotprojekte mit besonders nachhaltigen 
Anbausystemen sowie Rest‑ und 
Abfallnutzung fördern
Anbaumethoden, die besonders nachhaltig sind und 
Beiträge zur Erosionsbekämpfung und Biodiversi-
tätserhaltung sowie zur Verringerung der Energie-
armut und ländlichen Entwicklung leisten, sollten 
in Pilotprojekten gefördert werden. Dazu zählen 
beispielsweise der sozialverträgliche Anbau geeig-
neter mehrjähriger Energiepflanzen auf degradier-
ten Flächen oder Waldfeldbau. Der WBGU emp-
fiehlt außerdem, die länderspezifischen Potenziale 
an Rest- und Abfallstoffen zu prüfen und bei der 
Stromerzeugung vor allem in agroindustriellen Bio-
gasanlagen und Heizkraftwerken unter Nutzung der 
Abwärme einzusetzen. Durch Pilotvorhaben kann 
die Mobilisierung von Rest- und Abfallstoffen ver-
bessert werden. 

Bioenergiepartnerschaften knüpfen
Eine multilaterale Zusammenarbeit zur nachhalti-
gen Bioenergienutzung kann durch zwischenstaat-
liche Partnerschaften ergänzt werden. Hierbei bie-
ten sich Technologieabkommen an, z. B. zur Verbrei-
tung von Technologien zur Biomethanaufbereitung 
und -verwendung. Diese können mit Aspekten einer 
nachhaltigen Landnutzungspolitik oder Handels-
partnerschaften verknüpft werden.

Umbau des Weltenergiesystems vorantreiben
Um die Kaufkraft der von Energiearmut Betroffe-
nen zu erhöhen, sollte die Entwicklungszusammen-

reiten, sind national und global Stoffstromanaly-
sen und Bilanzen der Flächen inanspruchnahme zu 
erstellen. In Szenarien sollten absehbare Entwick-
lungen (Nut zungskonkurrenzen, Substitutionspro-
zesse u. a.) sowie Handlungsoptionen beschrieben 
werden. Für zentrale Stoff- und Produktkategorien 
(Zellstoff, Papierprodukte u. a.) sollten Nachhaltig-
keitsstandards für den Anbau und die Gewinnung 
der Rohstoffe festgelegt und Produktstandards mit 
hohen Recylingquoten gesetzt werden. Durch geeig-
nete Maßnahmen sollten hohe Ressourcen- und Pro-
duktverbräuche massiv gesenkt werden. 

5.5  
Nachhaltiges Bioenergiepotenzial in Entwicklungs- 
und Schwellenländern nutzen

Bekämpfung der Energiearmut 
entwicklungspolitische Priorität einräumen
Der WBGU empfiehlt als Zielsetzung, die Über-
windung gesundheitsschädlicher Formen der tra-
ditionellen Bioenergienutzung bis 2030 anzustre-
ben. Der Zugang zu modernen Energieformen sollte 
zwar nicht als eigenständiges Ziel, jedoch als Mit-
tel zur Armutsbekämpfung explizit in die Millenni-
umsentwicklungsziele (MDGs) aufgenommen und 
in den energiepolitischen Portfolios der Akteure der 
Entwicklungs zusammenarbeit stärker verankert wer-
den. Als erster Schritt empfiehlt sich, die Bekämp-
fung der Energiearmut systematisch in Poverty 
Reduction Strategy Papers (PRSPs) zu integrieren. 
Die internationale Gemeinschaft sollte Bioenergie-
projekte besonders fördern, die der netzunabhängi-
gen ländlichen Energieversorgung in Entwicklungs-
ländern dienen.

Strategien zur Energiearmutsbekämpfung 
auf verlässliche Datenbasis gründen
Um mögliche Alternativen zur Bereitstellung von 
Energiedienstleistungen prüfen zu können und die 
Hemmnisse bei der Umsetzung besser zu verstehen, 
müssen die Akteure der internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit gemeinsam mit nationalen 
Akteuren Strategien zur Bekämpfung der Energie-
armut auf der Grundlage solider empirischer Ergeb-
nisse entwickeln und diese in geeignete politische 
Strategien einbetten. Der WBGU empfiehlt deshalb, 
länderübergreifende Querschnittsevaluierungen und 
national, regional und lokal spezifische Untersuchun-
gen durchzuführen, um Hinweise auf Best-practice-
Ansätze zu erhalten. 
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ches Forum die formellen und informellen Prozesse 
zur Erarbeitung globaler Nachhaltigkeitskriterien 
zu bündeln und auf die Erarbeitung globaler Stan-
dards und Richtlinien hinzuwirken. Die Vorschläge 
des WBGU, der wichtige Anregungen des Roundta-
ble on Sustainable Biofuels aufgegriffen hat, können 
eine Grundlage dafür bilden.

Bioenergie durch die IRENA fördern
Die Gründung einer Internationalen Agentur für 
Erneuerbare Energien (IRENA) mit dem Ziel, den 
weltweiten Einsatz erneuerbarer Energien durch 
Politikberatung, Technologietransfer und Verbrei-
tung von Wissen zu fördern, ist ein richtiger Schritt 
zur Bündlung und institutionellen Stärkung der 
internationalen Energiepolitik. Allerdings sollten 
neben einer Förderung erneuerbarer Energien alle 
Aspekte der Energiewende zur Nachhaltigkeit in das 
Aufgabenspektrum einbezogen werden. Die IRENA 
sollte in die Lage versetzt werden, auch Aspekte der 
Energienachfrage sowie Energie-, Umwelt- und Ent-
wicklungsfragen umfassend und integriert zu bear-
beiten. 

International Conference on Sustainable 
Bioenergy einberufen
Um global ein gemeinsames Verständnis über die 
Chancen und Risiken der Bioenergie sowie einen 
Konsens über angemessene Normen bezüglich 
der Produktion und der Nutzung unterschiedli-
cher Formen der Bioenergie zu erzielen, empfiehlt 
der WBGU eine International Conference on Sus-International Conference on Sus-
tainable Bioenergy zeitnah einzuberufen, die nach 
dem Vorbild der renewables 2004 ausgestaltet sein 
könnte. Auf der Konferenz könnten Ziele und allge-
meine Förderprinzipien formuliert, Ideen für Best-
practice-Ansätze ausgetauscht und Vereinbarun-
gen über internationale Bioenergiepartnerschaften 
sowie die Bedeutung der Bioenergie für ein nach-
haltiges globales Energiesystem getroffen werden. 
Wichtig ist, dass dazu Akteure aus den Bereichen der 
Agrar-, Energie- Umwelt- und Entwicklungspolitik 
zusammenkommen.

5.7  
Globales Landnutzungsmanagement als 
Herausforderung der Zukunft

Das Problem konkurrierender Landnutzung birgt 
nach Ansicht des WBGU ein über das Handlungs-
feld der Bioenergie weit hinaus reichendes, zukünf-
tiges Konfliktpotenzial. Bereits heute zeichnen sich 
krisenhafte Entwicklungen bei der Sicherung der 
Welternährung ab, die sich mit einer auf etwa 9 Mrd. 
anwachsenden Weltbevölkerung und zunehmend 

arbeit Mikrofinanzierungssysteme weiterhin finan-
ziell unterstützen. Zur Mobilisierung von privatem 
Kapital sollten Kooperationen zwischen dem priva-
ten und öffentlichen Sektor gefördert werden. Zur 
großskaligen Substitution fossiler Brennstoffe kön-
nen auch CDM-Projekte verstärkt genutzt werden. 
Die vom WBGU empfohlenen Technologien zum 
nachhaltigen Einsatz von Bioenergie in den Ener-
giesystemen der Entwicklungsländer dienen nicht 
nur der Bekämpfung der Energiearmut, sondern 
größtenteils auch dem Klimaschutz. Beispielsweise 
ist eine Zulassung von kleinskaligen CDM-Projek-
ten zur Effizienzverbesserung bei der traditionellen 
Bioenergienutzung begründbar und kann zur Finan-
zierung beitragen. Zudem sollte die internationale 
Gemeinschaft den Umbau des Weltenergiesystems 
koordinieren und unterstützen. Der WBGU emp-
fiehlt, dass sich die Bundesregierung auf europäi-
scher Ebene und in den Aufsichtsgremien der betref-
fenden internationalen Organisationen an die Spitze 
eines solchen Prozesses stellt, um ihrer Vorreiterrolle 
beim Klimaschutz gerecht zu werden. 

5.6  
Strukturen für eine nachhaltige globale 
Bioenergiepolitik schaffen

Globales Landnutzungskataster aufbauen
Eine wichtige Voraussetzung für das Monitoring von 
direkten und indirekten Landnutzungsänderungen 
bei der Einführung von Standards und der erfor-
derlichen Zertifizierungssysteme ist die Erarbei-
tung eines globalen, GIS-gestützten Landnutzungs-
katasters. Als wichtiger Baustein hierfür ist der 
rasche Ausbau der Weltdatenbank über Schutzge-
biete des UNEP-WCMC zu empfehlen. Das globale 
Landnutzungskataster muss aber darüber hinausge-
hen und in der Lage sein, für jeden importierten Bio-
energieträger Auskunft über die entsprechende Pro-
duktionsfläche zu geben (geographische Koordina-
ten, Art des Anbaus, Selbstverpflichtung zur Einhal-
tung aller Kriterien usw.). 

Schaffung eines institutionellen Rahmens 
zur Globalisierung von Standards
Zur Entwicklung eines weltweit einheitlichen Bio-
energiestandards und um multilaterale Politik-
formulierung zu beschleunigen, sollte die Global 
Bioenergy Partnership (GBEP) als Forum genutzt 
werden. Sie bringt zentrale Akteure zusammen und 
bindet Schwellenländer ein. Allerdings wäre dabei 
darauf hinzuwirken, dass betroffene zivilgesell-
schaftliche Akteure verstärkt am Dialog beteiligt 
werden. GBEP bzw. die Task Force on Sustainability 
sollte darin unterstützt werden, als zwischenstaatli-
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flächenintensiven Ernährungsmustern weiter ver-
schärfen werden. Globales Landnutzungsmanage-
ment wird daher zu einer zentralen Zukunftsaufgabe, 
wenn Konflikte um Land vermieden werden sollen. 

Globale Kommission für nachhaltige 
Landnutzung einsetzen
Der steigende Druck auf die Landnutzung ist eine 
globale Herausforderung, die in ihren Ausmaßen 
und ihrer Komplexität bisher nur wenig verstanden 
ist. Damit ist ein komplexes, neues Feld der interna-
tionalen Politik angesprochen, in dem ernährungs-, 
energie-, entwicklungs- sowie umwelt- und klimapo-
litische Fragen zusammenspielen. Landnutzung lässt 
sich angesichts der vielfältigen globalen Wechselwir-
kungen und Verflechtungen künftig nicht mehr aus-
schließlich als ein Feld nationalstaatlichen Handelns 
begreifen. Das Beispiel der weltweiten Wirkungen 
indirekter Landnutzungsänderungen im Zusam-
menhang mit dem Ausbau der Bioenergie sowie die 
Frage eines fairen Pro-Kopf-Flächenverbrauchs zur 
Sicherung der Welternährung belegen dies eindrück-
lich. Um diese Prozesse auf internationaler Ebene zu 
beginnen und den Suchprozess zu organisieren, sollte 
eine neue globale Kommission für nachhaltige Land-
nutzung eingerichtet werden. Die Aufgabe der Kom-
mission soll darin bestehen, die wichtigen Heraus-
forderungen im Themenkomplex der globalen Land-
nutzung zu identifizieren und den Stand des Wissens 
zusammenzutragen. Darauf aufbauend sollte die 
Kommission Grundlagen, Mechanismen und Leitli-
nien zum globalen Landnutzungsmanagement erar-
beiten. Die Kommission könnte beim UN-Umwelt-
programm (UNEP) angesiedelt werden und in enger 
Zusammenarbeit mit anderen UN-Organisationen, 
z. B. der FAO, stehen. Die Ergebnisse sollten dann 
regelmäßig im Rahmen des globalen Umweltminis-
terforums von UNEP oder des strategisch wichtigen 
Forums der Staats- und Regierungschefs (G8+5) auf 
die Agenda gesetzt werden.
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